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Hallo Carsten,
 
leider hat sich in der letzten Woche – kurz auf der Ziellinie noch mal ein Störfeuer
ergeben. Die Württembergische kann aus rückversicherungstechnischen Gründen
die Klauseln AV48/52 nicht abbilden.
 
Wir haben jedoch gemeinsam mit der Württembergischen und dem
Rückversicherer nun eine Lösung gefunden, die praktikabel ist. Die
Württembergische wird diese Bedingungsregelungen auch nicht als
Bedingungsdruckstück erstellen, sondern als Klausel in die Police mit aufnehmen.
Die Regelung in der Police zur Thematik vertraglicher Luftfrachtführer
beziehungsweise volle Deckung als Reiseveranstalter werden, wie folgt lauten:
 

Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung für Reiseveranstalter
Personen- und Sachschaden-Haftpflicht-Versicherung für
Reiseveranstalter
 
 
Im Rahmen der o.g.  Haftpflichtversicherung besteht auch Versicherungsschutz
als vertrag-liche Luftfrachtführer bei reinem Verkauf von Flugtickets gemäß
Artikel 17 ff. Montrealer Übereinkommen (Übereinkommen zur Vereinheitlichung
bestimmter Vorschriften über die Be-förderung im internationalen Luftverkehr) in
Verbindung mit § 48b Luftverkehrsgesetz (LuftVG) als mitversichert.
 
Die Anzahl der versicherten Reiseteilnehmer an Reiseveranstaltungen und dem
Verkauf von Flugtickets beträgt insgesamt XXX Personen.
 
Wird die Zahl von XXX Personen überschritten, so gilt folgende Regelung:
 
Übersteigt die Anzahl der Teilnehmer an Eigenveranstaltungen und verkauften
Flugtickets im Versicherungsjahr XXX Personen, wird rückwirkend für das
Versicherungsjahr für die übersteigende Anzahl ein Beitrag von 1,20 EUR
(zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsteuer) je
Reiseteilnehmer erhoben.
 
Anm.: Die Deckungssumme hierfür Beträgt: 10 Mio. EUS für PS und 1 Mio EUR
für SS.

XXX= sollte der Anzahl der mitversicherten PAX – da haben wir von 500
Personen gesprochen – entsprechen.

 
 
 
 

1. Für reine Reiseveranstalter wird, sofern dieser Baustein versichert werden soll folgender
Passus dokumentiert:

mailto:Alexander.Sagerer@tas-service.de
mailto:Carsten.Dreyer@tas-service.de
mailto:Swen.Strauss@tas-service.de
mailto:Nicole.Siebert@tas-service.de
mailto:Andreas.Zollner@tas-service.de
mailto:Tim.Vittinghoff@tas-service.de
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│                                                       Es betreut Sie:          │        01                                                                                    


│    Versicherungsnehmer                                                         │      
│                                                       RICHARD NECKER           │      
│    Herrn                                              Industriestr. 131c       │      
│    Max Muster                                         50996 Köln               │      
│    Keplerstr. 33                                                               │      
│                                                       Tel. 0221-88889881       │      
│    71522 Backnang                                                              │      
│                                                                                │      
│                                                       Es schreibt Ihnen:       │      
│                                                       KundenService            │      
│                                                       Tel. 0711 662-722900     │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│    Firmen-Police                                                               │      
│    Versicherungsschein-Nr. FKA 11-0037483-04  Premiumdeckung                   │      
│    ____________________________________________________________________________│      
│                                                                                │      
│    Betriebsbeschreibung:                                                       │      
│    Reisebüro                                                                   │      
│                                                                                │      
│    Haftpflichtversicherung       EUR 470,00                                    │      
│                                                                                │      
│    Versicherungssumme je Versicherungsfall                                     │      
│    EUR   5.000.000 pauschal für Personen-, Sach-, Vermögensschäden             │      
│    je Versicherungsjahr das Dreifache dieser Versicherungssumme                │      
│                                                                                │      
│    Vereinbarungsgemäß beteiligt sich der Versicherungsnehmer                   │      
│    an jedem Sachschaden mit EUR 1.000 selbst.                                  │      
│    Der Selbstbehalt ersetzt gleichzeitig alle niedrigeren                      │      
│    Sachschaden-Selbstbehalte, die in den beigefügten Allgemeinen               │      
│    Versicherungsbedingungen genannt sind.                                      │      
│    Höhere Selbstbeteiligungen werden davon nicht berührt.                      │      
│    Diese Selbstbeteiligung gilt nicht für private Haftpflicht-                 │      
│    versicherungen.                                                             │      
│                                                                                │      
│    Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers         │      
│                                                                                │      
│    - als Inhaber des oben genannten Betriebes                                  │      
│      Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus der voll-                 │      
│      ständigen oder teilweisen Veranstaltung oder Durchführung                 │      
│      von Reisen.                                                               │      
│                                                                                │      
│      Anzahl der tätigen Personen                               10              │      
│                                                                                │        02                                                                                    


│      Standard                                                                  │      
│      ========                                                                  │      
│      Im Rahmen der o.g. Haftpflichtversicherung besteht auch                   │      
│      Versicherungsschutz als vertragliche Luftfrachtführer                     │      
│      bei reinem Verkauf von Flugtickets gemäß Artikel 17 ff.                   │      
│      Montrealer Übereinkommen (Übereinkommen zur Verein-                       │      
│      heitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung                  │      
│      im internationalen Luftverkehr) in Verbindung mit § 48b                   │      
│      Luftverkehrsgesetz (LuftVG) als mitversichert.                            │      
│                                                                                │      
│      Die Anzahl der versicherten Reiseteilnehmer an                            │      
│      Reiseveranstaltungen und dem Verkauf von Flug-                            │      
│      tickets beträgt insgesamt 500 Personen p.a..                              │      
│                                                                                │      
│      Optional                                                                  │      
│      ========                                                                  │      
│      Im Rahmen der o.g. Haftpflichtversicherung besteht auch                   │      
│      Versicherungsschutz aufgrund fahrlässigen Fehlverhaltens                  │      
│      im Zusammenhang mit Angeboten verbundener Reise-                          │      
│      leistungen (Reisveranstalter-Haftpflichtversicherung)                     │      
│                                                                                │      
│      Versicherungssumme je Versicherungsfall und                               │      
│      Versicherungsjahr                                                         │      
│                                                                                │      
│      EUR  5.000.000 für Personenschäden                                        │      
│      EUR  1.000.000 für Sachschäden                                            │      
│      EUR    100.000 für Vermögensschäden                                       │      
│                                                                                │      
│      Versicherungsschutz wird dem Versicherungsnehmer                          │      
│      in seiner Eigenschaft als Reisevermittler wie                             │      
│      nachfolgend beschrieben gewährt:                                          │      
│                                                                                │      
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      
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│      Der Versicherungsnehmer ist auf der Grundlage seiner                      │      
│      Geschäftsbedingungen und sonstiger schriftlicher Unter-                   │      
│      lagen, die den Kunden (Reiseteilnehmern) des Ver-                         │      
│      sicherungsnehmers aus Anlass einer Reisebuchung zur                       │      
│      Verfügung gestellt werden, rein nur als Vermittler von                    │      
│      Reiseleistungen tätig.                                                    │      
│                                                                                │        03                                                                                    


│      Sollte der Versicherungsnehmer aufgrund eines fahr-                       │      
│      lässigen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit Angeboten                     │      
│      von verbundenen Reiseleistungen (§ 651 d, § 651 v und                     │      
│      § 651 w BGB) nicht als Vermittler von Reiseleistungen,                    │      
│      sondern als Reiseveranstalter für einen Personen-, Sach-                  │      
│      und/oder Vermögens- schaden in Anspruch genommen werden,                  │      
│      besteht im Rahmen dieses Vertrages ausschließlich für                     │      
│      solche Ansprüche Versicherungsschutz. Mitversichert                       │      
│      gelten hierbei auch Reisen mit normalen, leicht                           │      
│      erhöhten, mittleren und hohen Sport- und Sonderrisiken                    │      
│      gemäß der dem Vertrag zugrunde liegenden Einstufung der                   │      
│      Sport- und Sonderrisiken. Ausgeschlossen bleiben die                      │      
│      darin aufgeführten grundsätzlich nicht versicherbaren                     │      
│      Risiken.                                                                  │      
│      Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn und soweit                     │      
│      eine andere Versicherung für den Schaden nicht ein-                       │      
│      zutreten hat und nur dann, wenn der Zuschlagsbeitrag                      │      
│      hierfür entrichtet wurde. Weitere Ansprüche als                           │      
│      Ansprüche von verbundenen Reiseleistungen (s.o.) sind                     │      
│      vom Versicherungsschutz nicht erfasst.                                    │      
│                                                                                │      
│      Die Anzahl der versicherten Reiseteilnehmer als                           │      
│      Reisevermittler beträgt insgesamt 500 Personen p.a..                      │      
│                                                                                │      
│    - Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Reisebüros                   │      
│      gemäß Zusatzbedingungen XXXXXXXXX                                         │      
│                                                                                │      
│      Versicherungssumme je Versicherungsfall                                   │      
│      EUR      300.000                                                          │      
│      je Versicherungsjahr das zweifache dieser Versicherungs-                  │      
│      summe                                                                     │      
│      Anzahl                                                     1              │      
│                                                                                │      
│      Selbstbeteiligung für dieses Risiko                                       │      
│      Vereinbarungsgemäß beteiligt sich der Versicherungsnehmer                 │      
│      an jedem Schaden mit EUR 500 selbst                                       │      
│      Höhere Selbstbeteiligungen werden davon nicht berührt                     │      
│                                                                                │        04                                                                                    


│    - wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen (Umwelthaftpflicht-                │      
│      risiko Abschnitt A2-1.1 der Umweltrisikoversicherung).                    │      
│                                                                                │      
│      Versicherungsschutz besteht ausschließlich für                            │      
│                                                                                │      
│      - die Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in:                        │      
│        - Kleingebinden, sofern deren Gesamtlagermenge 5.000 Liter              │      
│          nicht übersteigt und das Fassungsvermögen der einzelnen               │      
│          Behältnisse nicht mehr als 500 Liter beträgt;                         │      
│        - nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Kraft-                │      
│          fahrzeug-Anhängern - abweichend von A1-7.14 - und                     │      
│          Arbeitsmaschinen (Betriebsmittel) sofern diese vom                    │      
│          Versicherungsschutz des Betriebshaftpflichtrisikos                    │      
│          erfasst sind.                                                         │      
│                                                                                │      
│        Wird eine der vorstehend genannten Gesamtlagermengen über-              │      
│        schritten, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dies               │      
│        dem Versicherer innerhalb von sechs Monaten anzuzeigen.                 │      
│        Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzei-              │      
│        ge, entfällt der Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der               │      
│        Überschreitung der jeweiligen Gesamtlagermenge;                         │      
│                                                                                │      
│      - das Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko:                             │      
│        Öl-, Benzin-, Leichtflüssigkeits-, Fett- und sonstige                   │      
│        Abscheider;                                                             │      
│      - das Umweltproduktrisiko;                                                │      
│      - den Probebetrieb oder die Inbetriebnahme von im Auftrag                 │      
│        Dritter zu errichtender Maschinen und Anlagen, deren                    │      
│        vorübergehender Inhaber der Versicherungsnehmer ist;                    │      
│      - das Allgemeine Umweltrisiko.                                            │      
│                                                                                │      
│      Versicherungssumme für das Umwelthaftpflichtrisiko                        │      
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      
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│      je Versicherungsfall                                                      │      
│      EUR   5.000.000 pauschal für Personen- und Sachschäden                    │      
│      sowie bedingungsgemäß mitversicherte Vermögensschäden                     │      
│      je Versicherungsjahr das Doppelte dieser Versicherungssumme               │      
│                                                                                │      
│    - gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden                │      
│      (Umweltschadensrisiko A2-1.2 der Umweltrisikoversicherung).               │      
│                                                                                │      
│      Versicherungsschutz besteht ausschließlich                                │      
│                                                                                │      
│      - für die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts              │      
│        des Versicherungsnehmers und nur                                        │      
│                                                                                │      
│      - für die Risiken, für die Versicherungsschutz über das                   │      
│        Umwelthaftpflichtrisiko besteht.                                        │      
│                                                                                │      
│      A2-13 (Zusatzbaustein 1) gilt als vereinbart.                             │      
│                                                                                │      
│      Versicherungssumme für das Umweltschadensrisiko                           │      
│      je Versicherungsfall                                                      │      
│      EUR 5.000.000                                                             │      
│      je Versicherungsjahr das Doppelte dieser Versicherungssumme               │      
│                                                                                │        05                                                                                    


│    - als Privatperson                                                          │      
│      Versicherungsschutz besteht im Umfang der Allgemeinen                     │      
│      Versicherungsbedingungen für die Privat-Haftpflicht-                      │      
│      versicherung - PremiumSchutz für Familien -                               │      
│      Die Privat-Haftpflichtversicherung gilt für:                              │      
│      Max Muster                                                                │      
│                                                                                │      
│      Versicherungssummen für dieses Risiko je Versicherungsfall                │      
│      EUR  50.000.000 pauschal für Personen-, Sach-, Vermögensschäden           │      
│      EUR  15.000.000 höchstens je Person bei Personenschäden                   │      
│      je Versicherungsjahr das Dreifache dieser Versicherungssummen             │      
│                                                                                │      
│      Die Privat-Haftpflichtversicherung ist jeweils ein rechtlich              │      
│      selbstständiger Vertrag. Er erlischt mit dem Ausscheiden des              │      
│      Versicherten aus den Diensten des Versicherungsnehmers oder               │      
│      mit Beendigung dieser Betriebs-Haftpflichtversicherung.                   │      
│                                                                                │      
│    Es gelten die im Anhang ausgewiesenen Besonderen Bedingungen                │      
│                                                                                │      
│    - Klausel "Update-Garantie"                                                 │      
│                                                                                │      
│    Als Vertragsgrundlagen gelten neben dem Antrag bzw.                         │      
│    der Vertragsannahme- / Einverständniserklärung:                             │      
│    - die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Betriebs-                │      
│      Haftpflichtversicherung für Gewerbe- und Industriebetriebe                │      
│      - Stand 09/2021                                                           │      
│    - Allgemeine Bedingungen Privat-Haftpflichtversicherung                     │      
│      PremiumSchutz                                                             │      
│      (AVB PHV Premium 2020) - 06/2020                                          │      
│    - die Gemeinsamen Bestimmungen für die Haftpflichtversicherungen            │      
│      - Stand 09/2021                                                           │      
│                                                                                │      
│    Inhaltsversicherung       EUR 171,25                                        │      
│                                                                                │      
│    Versicherungsort:                                                           │      
│    71522 Backnang, Keplerstr. 33                                               │      
│                                                                                │      
│      Versichert sind gemäß der Deklaration der versicherten                    │      
│      Sachen und Kosten gegen Schäden durch:                                    │      
│      - Feuer                                                                   │      
│      - Einbruchdiebstahl, Vandalismus                                          │      
│      - Leitungswasser                                                          │      
│      - Sturm/Hagel                                                             │      
│      - weitere Elementargefahren                                               │      
│      - Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder                    │      
│        Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Ruß, Überschall-                   │      
│        druckwellen                                                             │      
│      - Glasbruch                                                               │      
│      - ergänzende Gefahren an elektrotechnischen oder elektro-                 │      
│        nischen Anlagen und Geräten                                             │      
│      - unbenannte Gefahren                                                     │      
│                                                                                │      
│      1. Betriebseinrichtung                                                    │      
│         zum Neuwert                                                            │      
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      
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│                                                                                │        06                                                                                    


│      2. die gesamten Vorräte                                                   │      
│         und zwar                                                               │      
│         betriebsübliche Vorräte                                                │      
│                                                                                │      
│      3. Vorsorge                                                               │      
│                                                                                │      
│      Versicherungssumme                         EUR         25.000             │      
│                                                                                │      
│      Betriebsunterbrechung (KBU) auf Erstes     EUR         25.000             │      
│      Risiko                                                                    │      
│      Haftzeit 12 Monate                                                        │      
│      gegen Schäden durch                                                       │      
│      - Feuer                                                                   │      
│      - Einbruchdiebstahl, Vandalismus                                          │      
│      - Leitungswasser                                                          │      
│      - Sturm/Hagel                                                             │      
│      - weitere Elementargefahren                                               │      
│      - Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder                    │      
│        Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Ruß, Überschall-                   │      
│        druckwellen                                                             │      
│      - ergänzende Gefahren an elektrotechnischen oder elektro-                 │      
│        nischen Anlagen und Geräten                                             │      
│      - unbenannte Gefahren                                                     │      
│                                                                                │      
│      Zusätzliche Einschlüsse:                                                  │      
│                                                                                │      
│      -  Cyber-Versicherung Basismodell          EUR         15.000             │      
│         B1 (Clasic) gemäß Zusatzbedingungen                                    │      
│         XXXXXX                                                                 │      
│         gegen Schäden durch                                                    │      
│         - ergänzende Gefahren an elektrotechnischen oder                       │      
│           elektronischen Anlagen und Geräten                                   │      
│         auf Erstes Risiko                                                      │      
│         Es gilt ein Selbstbehalt von                                           │      
│         EUR 150 je Schadenfall                                                 │      
│         als vereinbart.                                                        │      
│                                                                                │      
│      Besondere Vereinbarungen:                                                 │      
│                                                                                │      
│      -  Es gilt für die versicherten Sachen und Kosten ein                     │      
│         Selbstbehalt von EUR 2.500                                             │      
│         bei Schäden durch                                                      │      
│         - Feuer                                                                │      
│                                                                                │      
│      -  Es gilt für die versicherten Sachen und Kosten ein                     │      
│         Selbstbehalt von EUR 2.500                                             │      
│         bei Schäden durch                                                      │      
│         - Einbruchdiebstahl, Vandalismus                                       │      
│                                                                                │      
│      -  Es gilt für die versicherten Sachen und Kosten ein                     │      
│         Selbstbehalt von EUR 2.500                                             │      
│         bei Schäden durch                                                      │      
│         - Leitungswasser                                                       │      
│                                                                                │        07                                                                                    


│      -  Es gilt für die versicherten Sachen und Kosten ein                     │      
│         Selbstbehalt von EUR 2.500                                             │      
│         bei Schäden durch                                                      │      
│         - Sturm/Hagel                                                          │      
│                                                                                │      
│      -  Es gilt für die versicherten Sachen und Kosten ein                     │      
│         Selbstbehalt von EUR 2.500                                             │      
│         bei Schäden durch                                                      │      
│         - weitere Elementargefahren                                            │      
│                                                                                │      
│      -  Es gilt für die versicherten Sachen und Kosten ein                     │      
│         Selbstbehalt von EUR 2.500                                             │      
│         bei Schäden durch                                                      │      
│         - Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder                 │      
│           Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Ruß, Überschall-                │      
│           druckwellen                                                          │      
│                                                                                │      
│      -  Es gilt für die versicherten Sachen und Kosten ein                     │      
│         Selbstbehalt von EUR 2.500                                             │      
│         bei Schäden durch                                                      │      
│         - Glasbruch                                                            │      
│                                                                                │      
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      
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│      -  Es gilt für die versicherten Sachen und Kosten ein                     │      
│         Selbstbehalt von EUR 2.500                                             │      
│         bei Schäden durch                                                      │      
│         - ergänzende Gefahren an elektrotechnischen oder                       │      
│           elektronischen Anlagen und Geräten                                   │      
│                                                                                │      
│      -  Es gilt für die versicherten Sachen und Kosten ein                     │      
│         Selbstbehalt von EUR 2.500                                             │      
│         bei Schäden durch                                                      │      
│         - unbenannte Gefahren                                                  │      
│                                                                                │      
│      -  Die Jahreshöchstentschädigung beträgt                                  │      
│         EUR 2.500.000                                                          │      
│         bei Schäden durch                                                      │      
│         - weitere Elementargefahren                                            │      
│         - Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder                 │      
│           Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Ruß, Überschall-                │      
│           druckwellen                                                          │      
│         - unbenannte Gefahren                                                  │      
│                                                                                │      
│    Vereinbarungen zur Inhaltsversicherung:                                     │      
│                                                                                │      
│    Klausel "Update-Garantie"                                                   │      
│                                                                                │        08                                                                                    


│    Als Vertragsgrundlagen gelten neben dem Antrag bzw.                         │      
│    der Vertragsannahme- / Einverständniserklärung:                             │      
│    - Verbundene Versicherungsbedingungen für die Firmen-                       │      
│      Sachversicherung (VFS 2022) Teil A, Stand 06/2022                         │      
│    - Verbundene Versicherungsbedingungen für die Firmen-                       │      
│      Sachversicherung (VFS 2022) Teil B, Stand 06/2022                         │      
│    - Sonderbed. u. Deklaration d. versich. Kosten u. zusätzl.Ein-              │      
│      schlüsse f.d. kleine Ertragsausfallvers.-Teil E,Stand 06/2022             │      
│    - die Deklaration der versicherten Sachen und Kosten für die                │      
│      Inhaltsversicherung Fassung 2022                                          │      
│                                                                                │      
│    Die Texte zu den vereinbarten Klauseln sind im Anhang abgedruckt.           │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                           -----│      
│    Jahresbeitrag gesamt       EUR 641,25                                       │      
│                                                                           =====│      
│    zuzüglich gesetzlicher Versicherungsteuer                                   │      
│                                                                                │      
│    Zahlweise jährlich                                                          │      
│                                                                                │      
│    Jahresbeiträge einschließlich Versicherungsteuer                            │      
│    (in der Reihenfolge der oben aufgeführten Verträge)                         │      
│                                                                                │      
│      Haftpflichtversicherung                                      EUR         5│      
│      Inhaltsversicherung                                          EUR         2│      
│                                                                   -------------│      
│      Jahresbeitrag gesamt                                         EUR         7│      
│                                                                   =============│      
│                                                                                │      
│    Gebühren werden nicht berechnet. Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei│      
│    unterliegen aber gegebenenfalls der gesetzlichen Versicherungsteuer und der │      
│    Feuerschutzsteuer.                                                          │      
│                                                                                │      
│    Der fällige Beitrag ergibt sich aus beiliegendem Abrechnungsschreiben.      │      
│                                                                                │      
│    Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) wird sofort            │      
│    nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht              │      
│    vor dem beantragten Versicherungsbeginn.                                    │      
│                                                                                │      
│    Ist der erste Beitrag nicht rechtzeitig bei Eintritt eines etwaigen         │      
│    Versicherungsfalls gezahlt, sind wir zur Leistung nicht verpflichtet,       │      
│    es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten.                 │      
│                                                                                │        09                                                                                    


│    Vereinbarungen zur Firmen-Police:                                           │      
│                                                                                │      
│    Beitragsberechnung:                                                         │      
│    ===================                                                         │      
│                                                                                │      
│    Die Beitragsberechnung erfolgt abweichend von den in den                    │      
│    Einzelverträgen genannten Versicherungssummen oder                          │      
│    Personenanzhal nach der Umsatzsumme.                                        │      
│    Die genannten Beiträge gelten bis zu einer Umsatzsumme                      │      
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      
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│    von EUR 1.500.000 vereinbart.                                               │      
│                                                                                │      
│    Die aufgeführten Versicherungen sind rechtlich selbstständige Verträge.     │      
│                                                                                │      
│    Vertragsdauer vom 01.07.2022 bis 01.01.2024, 0 Uhr                          │      
│                                                                                │      
│    Ihre Antworten auf unsere Fragen zum Risiko haben wir auf dem Beiblatt      │      
│    "Fragen zum Risiko" zusammengefasst.                                        │      
│                                                                                │      
│    Wie von Ihnen gewünscht, soll Ihr Versicherungsschutz bereits vor Ablauf    │      
│    der Ihnen eingeräumten Widerrufsfrist beginnen.                             │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│    Stuttgart, 05.05.2023                                                       │      
│                                                                                │        10                                                                                    


│    - Klausel "Update-Garantie"                                                 │      
│                                                                                │      
│      1. Bietet der Versicherer neue Bedingungen mit abweichen-                 │      
│         den Regelungen zum versicherten Leistungsumfang an, so                 │      
│         gelten mit Datum ihrer Einführung jeweils die für den                  │      
│         Versicherten günstigeren Regelungen.                                   │      
│      2. Die Leistungsverbesserungen gemäß Ziffer 1 gelten für                  │      
│         die Dauer von fünf Jahren ab der erstmaligen Verein-                   │      
│         barung der dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.                 │      
│         Danach gelten wieder die ursprünglich vereinbarten                     │      
│         Leistungen.                                                            │      
│                                                                                │      
│                                                                                │        11                                                                                    


│    Beiblatt Fragen zum Risiko                                                  │        12                                                                                    


│                                                                                │      
│    Dieses Beiblatt gibt Ihre Antworten auf unsere Fragen zum                   │      
│    Kunde/Risiko wieder. Es ist Bestandteil dieses Versiche-                    │      
│    rungsscheines.                                                              │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│      Haftpflichtversicherung                                                   │      
│                                                                                │      
│      Die Fragen nach Vorversicherung und Vorschäden wurden                     │      
│      zu diesem Vertrag wie folgt beantwortet:                                  │      
│                                                                                │      
│      Vorversicherung für Kunde/Risiko in den letzten 5 Jahren?                 │      
│                                                                                │      
│      Ist eine Vorversicherung vorhanden?                                       │      
│      Nein                                                                      │      
│      Sind Vorschäden vorhanden?                                                │      
│      Nein                                                                      │      
│                                                                                │      
│      Inhaltsversicherung                                                       │      
│                                                                                │      
│      Die Fragen nach Vorversicherung und Vorschäden wurden                     │      
│      zu diesem Vertrag wie folgt beantwortet:                                  │      
│                                                                                │      
│      Vorversicherung für Kunde/Risiko in den letzten 5 Jahren?                 │      
│                                                                                │      
│      Ist eine Vorversicherung vorhanden?                                       │      
│      Nein                                                                      │      
│      Sind Vorschäden vorhanden?                                                │      
│      Nein                                                                      │      
│                                                                                │      
│        Versicherungsort: 71522 Backnang                                        │      
│                          Keplerstr. 33                                         │      
│        Bauart Wand: massiv                                                     │      
│        Bauart Dach: hart                                                       │      
│        Der Versicherungsnehmer ist Eigentümer der Betriebseinrichtung.         │      
│        Es sind keine gefahrerhöhende Betriebe innerhalb des Gebäudes vorhanden.│      
│                                                                                │      
│        Mechanische Mindestsicherungen:                                         │      
│        Die zu versichernden Sachen müssen sich in einem massiven Gebäude       │      
│        (Wände, Fußböden, Decken und Dächer) in fester Bauweise befinden.       │      
│        Mindestanforderungen für Außentüren zu den Versicherungsräumen, die er- │      
│        füllt werden müssen:                                                    │      
│        1.) Zylinder nach außen nicht überstehend und durch von innen ver-      │      
│            schraubte Sicherheitsrosette aus Stahl geschützt                    │      
│        2.) Einsteckschloss mit Riegelausschluss mindestens 20 mm               │      
│        3.) Schließbleche mit stabiler Verankerung                              │      
│        Sonstige Verschlüsse von Außentüren zu den Versicherungsräumen, z.B.    │      
│        Buntbartschlösser sind unverzüglich gegen Verschlüsse vorgenannter Art  │      
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      
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│        auszutauschen.                                                          │      
│                                                                                │      
│    Welche Folgen hat eine Verletzung Ihrer Pflicht, die erfragten Gefahr-      │      
│    umstände anzugeben?                                                         │      
│                                                                                │        13                                                                                    


│    (1) Wenn Sie die Fragen nicht vollständig oder nicht richtig beantworten,   │      
│        sind wir zum Rücktritt berechtigt, falls Sie nicht nachweisen, dass     │      
│        Sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben. Wir         │      
│        brauchen für einen vor unserem Rücktritt eingetretenen Versicherungsfall│      
│        nur dann Leistungen zu erbringen, wenn Sie nachweisen, dass der nicht   │      
│        angezeigte Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des     │      
│        Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer   │      
│        Leistungspflicht ursächlich geworden ist. Wenn Sie den Umstand arg-     │      
│        listig nicht angezeigt haben, sind wir immer leistungsfrei.             │      
│                                                                                │      
│    (2) Haben Sie die Anzeigepflicht leicht fahrlässig verletzt, können wir den │      
│        Versicherungsvertrag mit Monatsfrist kündigen. Dieses Kündigungsrecht   │      
│        steht uns auch dann zu, wenn Ihnen kein Verschulden zur Last fällt.     │      
│        Wir bleiben dann für einen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist ein-      │      
│        getretenen Versicherungsfall eintrittspflichtig.                        │      
│                                                                                │      
│    (3) Unser Recht, wegen Ihrer grob fahrlässigen Anzeigepflichtverletzung nach│      
│        Abs. 1 zurück zu treten, sowie unser Kündigungsrecht nach Abs. 2 sind   │      
│        ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen können, dass wir den Versicherungs- │      
│        vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände abgeschlossen  │      
│        hätten, wenn auch zu anderen Bedingungen. Wir können dann verlangen,    │      
│        dass die anderen Bedingungen Mehrbeitrag oder Ausschluss des nicht      │      
│        angezeigten Umstands Vertragsinhalt werden. Diese Vertragsänderungen    │      
│        gelten rückwirkend ab Vertragsabschluss, aber erst ab der laufenden     │      
│        Versicherungsperiode, wenn Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu    │      
│        vertreten haben.                                                        │      
│                                                                                │      
│    (4) Wir müssen die uns nach § 19 Abs. 2 bis 4 VVG zustehenden Rechte inner- │      
│        halb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem │      
│        Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis    │      
│        erlangen. Wir haben bei Ausübung unserer Rechte die Umstände anzugeben, │      
│        auf die wir unsere Erklärung stützen. Wir dürfen auch nachträglich      │      
│        weitere Umstände zur Begründung angeben, wenn für diese die Frist nach  │      
│        Satz 1 nicht verstrichen ist.                                           │      
│                                                                                │      
│    (5) Beenden wir den Versicherungsvertrag vor Ablauf der Versicherungsperiode│      
│        durch Rücktritt aufgrund des § 19 Abs. 2 VVG oder durch Anfechtung wegen│      
│        arglistiger Täuschung, steht uns der Beitrag für diese Versicherungs-   │      
│        periode bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung │      
│        zu.                                                                     │      
│                                                       Es betreut Sie:          │        14                                                                                    


│                                                                                │      
│                                                       RICHARD NECKER           │      
│    Herrn                                              Industriestr. 131c       │      
│    Max Muster                                         50996 Köln               │      
│    Keplerstr. 33                                                               │      
│                                                       Tel. 0221-88889881       │      
│    71522 Backnang                                                              │      
│                                                                                │      
│                                                       Es schreibt Ihnen:       │      
│                                                       KundenService            │      
│                                                       Tel. 0711 662-722900     │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│    Firmen-Police FKA 11-0037483-04                                             │      
│    Ihr Zeichen: Premiumdeckung                                                 │      
│    Berechnungszeitraum: 01.07.2022 - 01.01.2024                                │      
│                                                                                │      
│    Sehr geehrter Herr Muster,                                                  │      
│                                                                                │      
│    zu Ihrer Versicherung erhalten Sie anbei den Versicherungsschein. Bitte prüf│      
│    Sie den Inhalt und beachten Sie die Erläuterungen und Hinweise.             │      
│                                                                                │      
│    Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der folgende Einlösungs-│      
│    betrag innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieses Schreibens unverzüglich    │      
│    bezahlt wird.                                                               │      
│                                                                                │      
│                                                                     ┌──────────│      
│                                                                     │Beitrag in│      
│                                                                     ├──────────│      
│    Haftpflichtversicherung                                          │       705│      
│    Inhaltsversicherung                                              │       256│      
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      
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│                                                                     │          │      
│                                 Versicherungsteuer 19,00 % / Summe  │       182│      
│                                                                     ├──────────│      
│                                 Bitte überweisen Sie                │     1.144│      
│                                                                     └──────────│      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│    Bitte überweisen Sie den Betrag auf folgendes Konto:                        │      
│    IBAN  DE50 7002 0270 0062 3120 41  /  BIC  HYVEDEMM                         │      
│    Bitte geben Sie folgenden Verwendungszweck an: 11-0037483-04                │      
│                                                                                │      
│    Stuttgart, 05.05.2023                                                       │      
│                                                                                │      
│    Mit freundlichen Grüßen                                                     │      
│    Ihre Württembergische Versicherung AG                                       │      
│                                                                                │        15                                                                                    


│    Name Max+Muster                                  Agentur 0821-3436-0        │      
│                                                     VSNR    11-0037483-04      │      
│                                                                                │      
│    Ihr Zeichen:        Premiumdeckung                                          │      
│                                                                                │      
│    Haftpflichtversicherung                                              705,00 │      
│    01.07.2022 bis 01.01.2023  aus       470,00         235,00                  │      
│    01.01.2023 bis 01.01.2024  aus       470,00         470,00                  │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                               Gesamt                                    705,00 │      
│    Versicherungsteuer 19,00%                                            133,95 │      
│                               Beitrag Vertrag                           838,95 │      
│                                                                                │      
│    Inhaltsversicherung                                                  256,89 │      
│    01.07.2022 bis 01.01.2023  aus       171,25          85,64                  │      
│    01.01.2023 bis 01.01.2024  aus       171,25         171,25                  │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                               Gesamt                                    256,89 │      
│    Versicherungsteuer 19,00%                                             48,81 │      
│                               Beitrag Vertrag                           305,70 │      
│                                                                                │      
│    Versicherungsteuer gesamt                                            182,76 │      
│    Einlösungsbetrag                                                   1.144,65 │      
│                               - - -  ENDE  - - -                               │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
│                                                                                │      
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      
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Die nachfolgenden Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB-VH) haben Gültigkeit soweit dies im Einzelversicherungsvertrag besonders vereinbart sind:





Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB-VH)

Formular 3090 – Stand 01.06.2019

1		Was leistet die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung?

2		Welche Schäden sind versichert?

3		Was ist der Versicherungsfall?

4		Welchen Umfang hat der Versicherungsschutz?

5		Was gilt für juristische Personen?

6		Auf welchen Zeitraum kann sich der Versicherungsschutz beziehen?

7		Wann beginnt der Versicherungsschutz?

8		Welcher Versicherungsschutz besteht für Tätigkeiten mit Auslandsbezug?

9		Was ist nicht versichert?

10		Welchen Umfang hat die Entschädigungsleistung?

11		Welche Obliegenheiten bestehen im Versicherungsfall?

12		Welche Vollmachten hat der Versicherer?

13		Wann leistet der Versicherer?

14		Welche Folgen hat die Verletzung von Obliegenheiten?

15		Was gilt bei der Versicherung für fremde Rechnung? Was gilt beim Rückgriff gegen Mitarbeiter?

16		Was ist bei der Beitragszahlung zu beachten?

17		Wie kann der Versicherungsvertrag beendet werden?

18		Was ist bei den Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag zu beachten?

19		Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten sind zu beachten? Was gilt bei Änderung der Anschrift?

20		Was gilt bei gemeinschaftlicher Berufsausübung?


1	Was leistet die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung?

Der Versicherungsnehmer hat Versicherungsschutz für den Fall, dass er wegen eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit begangenen Verstoßes von einem anderen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird. Dies gilt auch für Verstöße von Personen, für die er einzutreten hat.

2	Welche Schäden sind versichert?

2.1	Vermögensschäden

Versichert sind Vermögensschäden. Dies sind Schäden, die weder Personen- noch Sachschäden sind, noch sich aus solchen Schäden herleiten.

2.2	Mitversicherte Sachschäden

Mitversichert sind Ansprüche wegen Sachschäden

a)	an Akten und anderen Schriftstücken,

b)	an sonstigen beweglichen Sachen - soweit hierfür kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht -,

die der Versicherungsnehmer zur Ausübung seiner versicherten Tätigkeit benötigt. Versichert sind auch die sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

2.3	Nichtversicherte Sachschäden

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen

a)	aus Anlass technischer Berufsausübung, der Verwaltung von Grundstücken oder der Führung wirtschaftlicher Betriebe,

b)	durch Abhandenkommen von Schlüsseln, Geld, Wertsachen, Inhaberpapieren und in blanko indossierten Orderpapieren. Diese Ausschlussbestimmung gilt nicht für Wechsel, die abhandenkommen.

3	Was ist der Versicherungsfall?

Versicherungsfall ist der Verstoß, der möglicherweise Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen zur Folge haben könnte.

4	Welchen Umfang hat der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz umfasst die

- 	Klärung der Haftungsfrage,

-	Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche,

-	Befriedigung begründeter Schadenersatzansprüche,

- 	Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.

5	Was gilt für juristische Personen?

5.1	Verstöße von Organen und Angestellten

Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, so besteht der Versicherungsschutz für Verstöße ihrer Organe und Angestellten sowie von sonstigen Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Berufstätigkeit bedient.

Dem Versicherungsnehmer werden die bei den Organen vorliegenden subjektiven Umstände, die den Versicherungsschutz beeinflussen können, zugerechnet. Hierunter fallen zum Beispiel Kenntnisse, Verhalten oder Verschulden der Personen, die den Verstoß begangen haben.

5.2	Versicherungsschutz für Organe und Angestellte

Werden neben oder anstelle der juristischen Person Organe und/oder Angestellte in Anspruch genommen, besteht für diese gleichfalls Versicherungsschutz.

Liegt hier das gleiche behauptete Berufsversehen zugrunde, so liegt ein einheitlicher Schadensfall vor.

6	Auf welchen Zeitraum kann sich der Versicherungsschutz beziehen?

6.1	Vorwärtsversicherung

Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller Verstöße, die vom Beginn des Versicherungsschutzes bis zum Ablauf des Vertrags vorkommen.

6.2	Rückwärtsversicherung

6.2.1	Wird eine Rückwärtsversicherung vereinbart, besteht Versicherungsschutz für die in der Vergangenheit vorgekommenen Verstöße.

6.2.2	Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist: Weder der Versicherungsnehmer noch die versicherten Personen oder die ihnen durch gemeinschaftliche Berufsausübung verbundenen Personen kannten diese Verstöße bis zum Abschluss der Rückwärtsversicherung.

6.3	Nachhaftung und Nachmeldefrist

Der Versicherungsschutz umfasst die Folgen aller während der Versicherungsdauer vorgekommenen Verstöße. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist: Der Versicherungsnehmer informiert den Versicherer über den Eintritt des Versicherungsfalls nicht später als fünf Jahre nach Ende des Versicherungsvertrags.

6.4	Übernahme der Nachhaftung des Vorversicherers

6.4.1	Versicherungsschutz besteht auch für Verstöße, die während der Laufzeit eines unmittelbar vorangehenden Versicherungsvertrages vorgekommen sind. Voraussetzung ist eine endgültige Ablehnung des Vorversicherers allein aufgrund des Ablaufs der Nachmeldefrist. Der Versicherungsnehmer muss den Versicherer über die Verstöße spätestens fünf Jahre nach Ablauf der Nachmeldefrist des Vorvertrags informieren.

6.4.2	Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Konditionen des Vorvertrags, soweit diese den Versicherungsschutz des laufenden Vertrags in Umfang und Höhe nicht überschreiten.

6.4.3	Die Entschädigungsleistung hierfür beträgt maximal eine Million Euro. Es sei denn, es ist hierfür eine andere Summe vereinbart.

6.4.4	Diese Übernahmeregelung gilt nicht für

-	Vorverträge auf claims-made Basis,

-	Verstöße, die den in Ziffer 6.2.2. genannten Personen im Zeitpunkt des Versichererwechsels bekannt sind.

6.5	Zeitliche Zuordnung bei Unterlassung

Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt: Der Verstoß gilt als an dem Tag begangen, an dem die versäumte Handlung spätestens hätte erfolgen müssen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden.

7	Wann beginnt der Versicherungsschutz?

7.1	Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt an dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung hierfür ist: Der Versicherungsnehmer zahlt den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 16.1.

7.2	Beginn des Versicherungsschutzes bei nicht recht-zeitiger Zahlung

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, gilt: Der Versicherungsschutz beginnt erst, nachdem die Zahlung beim Versicherer eingegangen ist.

Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

7.3	Rücktrittsrecht des Versicherers bei nicht rechtzeitiger Zahlung

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, gilt: Der Versicherer kann vom Vertrag zurücktreten bis der Beitrag bezahlt ist.

Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

7.4	Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung

Hat der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht bezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf die Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

7.5	Beginn des Versicherungsschutzes bei späterer Beitragsrechnung

Wird der erste Beitrag vom Versicherer erst nach dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt in Rechnung gestellt, gilt: Der Versicherungsschutz beginnt mit dem dort angegebenen Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer ohne Verzug zahlt.

8	Welcher Versicherungsschutz besteht für Tätigkeiten mit Auslandsbezug?

8.1	Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht für Berufstätigkeiten in Europa (geografisch) aus der Verletzung und Nichtbeachtung europäischen Rechts sowie der Inanspruchnahme vor europäischen Gerichten.

8.2	Ausländischer Geschäftssitz

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus Tätigkeiten im Ausland, die durch dortige Hauptsitze, Niederlassungen, Zweigstellen oder Repräsentanten ausgeübt werden. Gleiches gilt auch für durch Kooperationsvereinbarungen verbundene Firmen im Ausland.

8.3	Entschädigungen mit Strafcharakter

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche auf Entschädigungen mit Strafcharakter. Hierzu zählen insbesondere punitive oder exemplary damages.

9	Was ist nicht versichert?

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf:

9.1	Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Weisung oder Vollmacht und durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung.

Der Versicherungsnehmer behält, wenn dieser Ausschlussgrund nicht in seiner Person und auch nicht in der Person eines der Vorstände, Geschäftsführer, Komplementäre, Gesellschafter, Inhaber oder Partner vorliegt, den Anspruch auf Versicherungsschutz.

Es besteht jedoch Abwehrschutz bei Vorwürfen wegen wissentlicher, aber strittiger Pflichtverletzung. Wird die wissentliche Pflichtverletzung rechtskräftig festgestellt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer die vorgeleisteten Prozesskosten erstatten;

9.2	Haftpflichtansprüche von Aktionären, Gesellschaftern und Mitinhabern des Versicherungsnehmers;

9.3	Schadenersatzansprüche von juristischen Personen, wenn dem Versicherungsnehmer die Mehrheit der Anteile gehört. Bei sonstigen Gesellschaften gilt dies bereits, wenn dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder einem Gesellschafter mindestens ein Anteil gehört.

10	Welchen Umfang hat die Entschädigungsleistung?

10.1	Versicherungssummen

Die Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein genannten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

10.2	Jahreshöchstleistung

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres ist auf das Zweifache der Versicherungssummen begrenzt.

10.3	Prozesskosten

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, führt der Versicherer den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherer trägt auch die Kosten dafür. Betreibt der Versicherungsnehmer mit Zustimmung des Versicherers eine negative Feststellungsklage oder eine Nebenintervention, übernimmt der Versicherer auch diese Kosten. Gleiches gilt für die Kosten eines Mediationsverfahrens.

Der Versicherer rechnet diese Kosten des Rechtsstreits nicht auf die Versicherungssumme an.

10.4	Sicherheitsleistung

Der Versicherer beteiligt sich an einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in demselben Umfang wie an der Ersatzleistung. Voraussetzung ist, dass diese geleistet werden müssen, um die Beitreibung der Haftpflichtsumme abzuwenden, zum Beispiel bei einer Zwangsvollstreckung.

10.5	Erledigungserklärung

[bookmark: _GoBack]Der Versicherer kann verlangen, dass der Versicherungsnehmer den Haftpflichtanspruch durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich erledigt. Weigert er sich, so ersetzt der Versicherer den dadurch entstandenen Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht.

10.6	Embargobestimmung

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

11	Welche Obliegenheiten bestehen im Versicherungsfall?

11.1	Meldefrist

Der Versicherungsnehmer muss den Versicherer über jeden Versicherungsfall innerhalb einer Woche nach Kenntnis informieren.

11.2	Meldefrist bei gerichtlicher Anspruchserhebung

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er den Versicherer innerhalb einer Woche nach Kenntnis darüber zu informieren. Das Gleiche gilt bei einem Arrest, einer einstweiligen Verfügung oder einem selbständigen Beweisverfahren.

11.3	Wahrung der Fristen

Die Frist ist gewahrt, wenn die Schadensmeldung innerhalb der Wochenfrist abgesandt wird. Für die Erben des Versicherungsnehmers gilt anstelle der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem Monat.

11.4	Mitteilungs- und Unterstützungspflichten

 Der Versicherungsnehmer muss

-	nach Möglichkeit den Schaden abwenden oder mindern;

-	die Weisungen des Versicherers beachten, soweit dies für ihn zumutbar ist;

-	den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadensermittlung und -regulierung unterstützen;

-	dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadensberichte vorlegen;

-	den Versicherer über alle Umstände informieren, die mit dem Schadensfall zu tun haben;

-	dem Versicherer alle angeforderten Schriftstücke zusenden;

-	den im Schadensfall erforderlichen Schriftwechsel auf eigene Kosten führen

11.5	Vollmachtserteilung und fristgemäße Einlegung von Rechtsbehelfen

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über den Haftpflichtanspruch, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Prozessführung überlassen. Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss er selbst fristgemäß Widerspruch erheben. Die erforderlichen Rechtsbehelfe muss er selbst eigenverantwortlich einlegen.

11.6	Wahrung der Ersatzansprüche und Mitwirkung bei deren Durchsetzung

Der Versicherungsnehmer muss seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht wahren. Geltende Form- und Fristvorschriften muss er beachten. Geht der Ersatzanspruch auf den Versicherer über, muss der Versicherungsnehmer bei dessen Durchsetzung mitwirken.

12	Welche Vollmachten hat der Versicherer?

Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben, die dem Versicherer zur Beilegung oder Abwehr des Schadensersatzanspruchs zweckmäßig erscheinen.

13	Wann leistet der Versicherer?

13.1	Freistellung des Versicherungsnehmers

Wurde die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers durch ein rechtskräftiges Urteil, Anerkenntnis oder einen Vergleich mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, muss dieser den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freistellen.

Gibt der Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers ein Anerkenntnis ab, gilt: Der Versicherer ist nur daran gebunden, wenn der Anspruch auch ohne Anerkenntnis bestanden hätte. Gleiches gilt für Vergleiche.

13.2	Zahlung der Entschädigungsleistung

Hat der Versicherungsnehmer einem Dritten den Schaden mit bindender Wirkung für den Versicherer ersetzt, muss der Versicherer den Versicherungsnehmer innerhalb von zwei Wochen danach entschädigen.

13.3	Zahlung der Abwehrkosten

Der Versicherer muss die nach Ziffer 10.3 zu ersetzenden Kosten innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung der Berechnung zahlen.

14	Welche Folgen hat die Verletzung von Obliegenheiten?

14.1	Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine der in Ziffer 5.1 genannten Personen eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich, ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei.

14.2	Leistungskürzung

Bei grober Fahrlässigkeit kann der Versicherer die Leistung entsprechend der Schwere des Verschuldens kürzen.

Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde.

14.3	Fortbestehen der Leistungspflicht

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung des Versicherers ursächlich war. Dies gilt nicht bei Arglist.

15	Was gilt bei der Versicherung für fremde Rechnung? Was gilt beim Rückgriff gegen Mitarbeiter?

15.1	Anwendbare Vertragsbestimmungen

Erstreckt sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, gilt:

Alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß auch für diese Personen.

15.2	Ausübung der Rechte und Pflichten

Nur der Versicherungsnehmer kann die Rechte aus dem Versicherungsvertrag ausüben. Er bleibt neben den versicherten Personen für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

15.3	Ansprüche gegen versicherte Personen

Die eigenen Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen versicherte Personen sind von der Versicherung ausgeschlossen.

15.4	Rückgriff gegen Mitarbeiter

Rückgriff gegen Mitarbeiter des Versicherungsnehmers wird nur genommen, wenn diese ihre Pflichten wissentlich verletzt haben.

16	Was ist bei der Beitragszahlung zu beachten?

16.1 	Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags und mögliche Folgen einer verspäteten Zahlung

Nach Erhalt des Versicherungsscheins muss der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich innerhalb von 14 Tagen zahlen. Der Versicherungsnehmer muss jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein genannten Beginn der Versicherung zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst dann. Der Versicherer kann vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Beides gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungsschutz.

Die genannten Rechte stehen dem Versicherer nur unter folgenden Bedingungen zu: Der Versicherer muss den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf die beschriebenen Rechtsfolgen aufmerksam gemacht haben.

16.2	Zahlung des Folgebeitrags und mögliche Folgen einer verspäteten Zahlung

Alle weiteren Beiträge sind - je nach Zahlungsweise - zu Beginn des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht rechtzeitig, gerät er ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nicht, soweit er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen zu bestimmen. Diese Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn der Versicherer darin die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert. Zusätzlich müssen die Rechtsfolgen, die mit dem Fristablauf verbunden sind, angegeben werden.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der Frist von zwei Wochen noch in Zahlungsverzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz. Außerdem kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen.

Beide Rechtsfolgen gelten nur, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer den Vertrag gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

16.3	Unterjährige Zahlungsweise und mögliche Folgen einer verspäteten Zahlung

Sind Monats-, Viertel- oder Halbjahresbeiträge vereinbart und kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Beitrages in Verzug, wird der noch ausstehende Beitrag sofort fällig. Der Versicherer kann dann für die Zukunft auch eine jährliche Beitragszahlung verlangen.

16.4	Besonderheiten im Lastschriftverfahren

Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn der Versicherer den Beitrag zum Fälligkeitstag einziehen kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Kann der Versicherer den fälligen Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers nicht einziehen, gilt: Die Zahlung ist noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 

16.5	Beitragsregulierung

Der Versicherer fragt regelmäßig, ob sich das versicherte Risiko geändert hat. Der Versicherungsnehmer ist dann verpflichtet, den Versicherer wahrheitsgemäß zu informieren, ob und in welchem Umfang es sich geändert hat. Denn danach erfolgt die Beitragsbemessung. Die Aufforderung zur Mitteilung durch den Versicherungsnehmer kann auch durch einen auf der Beitragsrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer Änderungen innerhalb eines Monats nach Erhalt der Aufforderung mitzuteilen.

Der Versicherer passt den Beitrag aufgrund einer Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen ab dem Zeitpunkt der Änderung an. Der Beitrag darf jedoch nicht geringer werden als der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag.

Ist wegen bestimmter gefahrerhöhender Umstände ein höherer Beitrag vereinbart, und sind diese Umstände nach Antragstellung des Versicherungsnehmers oder nach Vertragsschluss weggefallen oder bedeutungslos geworden, gilt: Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer verlangen, dass der Beitrag angemessen herabgesetzt wird. Der Versicherer senkt den Beitrag dann ab dem Tag, an dem ihn die Mitteilung erreicht.

17	Wie kann der Versicherungsvertrag beendet werden?

17.1	Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist

Die vereinbarte Vertragslaufzeit steht im Versicherungsschein. Beträgt diese mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr. Voraussetzung dafür ist, dass die Vertragsparteien ihn nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit oder zum Ablauf jedes darauf folgenden Versicherungsjahres kündigen.

17.2	Kündigung im Versicherungsfall

Ist der Versicherungsfall eingetreten, können beide Vertragsparteien den Vertrag kündigen,

-	wenn der Versicherer aufgrund eines Versicherungsfalls eine Zahlung geleistet hat,

-	wenn der Haftpflichtanspruch rechtshängig geworden ist oder

-	wenn der vom Versicherungsnehmer geltend gemachte Versicherungsanspruch rechtskräftig abgewiesen wurde.

Kündigt der Versicherer, wird die Kündigung einen Monat nach Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Die Kündigung des Versicherungsnehmers wird sofort nach Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann aber bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird - spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode.

In diesen Fällen muss den Vertragspartnern die Kündigung innerhalb der jeweils vorgeschriebenen Frist zugehen.

17.3	Erlöschen der Versicherung

Sobald die versicherten Risiken dauerhaft wegfallen, erlischt ab diesem Zeitpunkt die Versicherung für diese.

18	Was ist bei den Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag zu beachten?

18.1	Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Berechnung der Verjährungsfrist richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Wurde ein Anspruch beim Versicherer angemeldet, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

18.2	Gerichtsstand

18.2.1	Klagen gegen den Versicherer

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer kann der Versicherungsnehmer an folgende Gerichtsstände richten: den Firmensitz oder den Sitz der für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung des Versicherers.

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, gilt: Die Klage kann auch bei dem für seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung zuständigen Gericht eingereicht werden.

18.2.2	Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, ist das Gericht am Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers zuständig.

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, gilt: Die Klage muss bei dem für seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung zuständigen Gericht eingereicht werden.

Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohn- oder Geschäftssitz in einen Staat außerhalb der Europäischen Gemeinschaft oder außerhalb der Länder Island, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz, ist das Gericht am Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung zuständig.

18.3	Anwendbares Recht und Sprache

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.

19	Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten sind zu beachten? Was gilt bei Änderung der Anschrift?

19.1	Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung alle ihm bekannten Gefahrumstände, die für die Vertragsentscheidung des Versicherers erheblich sind, richtig und vollständig anzeigen, wenn der Versicherer in Textform danach gefragt hat. Gefahrerheblich sind Umstände, die Einfluss auf die Entscheidung des Versicherers haben, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen zu schließen.

Stellt der Versicherer nach Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1, muss er dem Versicherer auch dazu antworten.

Schließt ein Vertreter des Versicherungsnehmers den Vertrag und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, gilt: Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und arglistiges Verschweigen seines Vertreters zurechnen lassen.

19.2	Rechtsfolgen bei Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten

19.2.1	Rücktrittsrecht des Versicherers

Sind die Angaben des Versicherungsnehmers zu den gefahr-erheblichen Umständen unrichtig oder unvollständig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt zu haben.

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht grob fahrlässig, besteht auch dann kein Rückrittsrecht, wenn er nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände - wenn auch zu anderen Bedingungen - geschlossen hätte.

Tritt der Versicherer vom Vertrag zurück, besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer erst nach Eintritt des Versicherungsfalls vom Vertrag zurück, besteht die Leistungspflicht bei folgenden Umständen fort: Der Versicherungsnehmer muss nachweisen, dass der unvollständig oder falsch angezeigte Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.

Der Versicherer muss nicht leisten, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Zugang der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

19.2.2	Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände - wenn auch zu anderen Bedingungen - geschlossen hätte.

19.2.3	Vertragsänderung und Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt, kann der Versicherer den Vertrag ändern, wenn er diesen bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu anderen Bedingungen geschlossen hätte. Ändert der Versicherer den Vertrag, kann er verlangen, dass die anderen Bedingungen rückwirkend ab Vertragsschluss gelten. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag jedoch um mehr als 10 %, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Gleiches gilt, wenn der Versicherer den Versicherungsschutz für den nicht angezeigten Umstand ausschließt. Der Versicherer muss den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinweisen.

19.2.4	Rechte und Pflichten des Versicherers

Die Rechte nach den Ziffern 19.2.1 bis 19.2.3 stehen dem Versicherer nur dann zu, wenn er sie innerhalb eines Monats schriftlich geltend macht. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Bei der Ausübung seiner Rechte hat er die Umstände anzugeben, auf die sich seine Erklärung stützt. Der Versicherer darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung angeben, sofern für diese die Frist von einem Monat nicht verstrichen ist. Außerdem muss der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen haben.

Die Rechte nach den Ziffern 19.2.1 bis 19.2.3 sind jeweils dann ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

Die Rechte nach den Ziffern 19.2.1 bis 19.2.3 erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

19.2.5	Anfechtung wegen arglistiger Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung gilt: Der Versicherungsnehmer muss den Teil des Beitrags zahlen, der dem Zeitraum der bis zum Zugang der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

19.3	Änderung der Anschrift

Der Versicherungsnehmer muss den Versicherer über die Änderung seiner Anschrift informieren. Unterlässt er eine Mitteilung gilt: Für eine dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugebende Willenserklärung genügt die Absendung eines Einschreibens an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers. Das Einschreiben gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer seinen Namen ändert.

20	Was gilt bei gemeinschaftlicher Berufsausübung

Üben Personen (Gesellschafter, Mitinhaber oder Partner) ihren Beruf nach außen hin gemeinschaftlich aus, gilt - ohne Rücksicht darauf, ob sie durch Gesellschaftsvertrag oder einen anderen Vertrag verbunden sind - Folgendes:

20.1	Eintritt des Versicherungsfalls und Durchschnittsleistung

Der Versicherungsfall auch nur einer Person gilt als Versicherungsfall aller Personen. Der Versicherer tritt für diese zusammen mit einer einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Dieser Versicherungsschutz besteht (nach Maßgabe der Ziffer 15.1) auch zugunsten einer Person, die nicht Versicherungsnehmer ist.

20.2	Zurechnung

Ein Ausschlussgrund nach Ziffer 9 oder ein Rechtsverlust aufgrund einer Obliegenheitsverletzung (Ziffer 11) oder Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht (Ziffer 19.1), der in einer Person vorliegt, geht zu Lasten aller Personen. Soweit sich ein Rechtsverlust nach Ziffer 14 an eine Unterlassung knüpft, wirkt das Tun einer Person zugunsten aller Personen.

20.3	Berechnung der Durchschnittsleistung

Für die Berechnung der Durchschnittsleistung gilt: Zunächst wird bei jeder einzelnen Person festgestellt, wie viel sie vom Versicherer zu erhalten hätte, wenn sie allein eintrittspflichtig wäre (fiktive Leistung). Dann wird die Summe dieser fiktiven Leistungen durch die Zahl aller Personen - auch der Nichtversicherungsnehmer - geteilt.

Die vom Versicherer nach Ziffer 10.3 zu übernehmenden Kosten werden auf die gleiche Weise errechnet.
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Die nachfolgenden Bedingungen zur Cyber-Police (CPW 2021) haben Gültigkeit soweit diese im Einzelversicherungsvertrag besonders vereinbart sind:
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C		Allgemeine Bestimmungen


A	Zielrichtung/Gegenstand des Versicherungsschutzes

1.	Grundsätzlich bieten wir Versicherungsschutz im Zusammenhang mit den speziellen Risiken und Gefahren durch die Nutzung von Informationstechnologien (Cyber- Risiken). 

Wir bieten auf Basis des nachfolgend näher beschriebenen Deckungsumfanges Versicherungsschutz für Schäden, die der im Versicherungsschein genannte Versicherungsnehmer, die mitversicherten Unternehmen oder Dritte durch eine Verletzung der Informationssicherheit des Versicherungsnehmers und/oder der mitversicherten Unternehmen (beide im Weiteren als Versicherte bezeichnet) erfährt.

2.	Eine Verletzung der Informationssicherheit (Informationssicherheitsverletzung) im Sinne dieses Vertrages liegt vor bei:

2.1	einer Netzwerksicherheitsverletzung

Eine Netzwerksicherheitsverletzung ist:

-	eine Übermittlung von Schadsoftware / Malware mit dem Ziel, die auf den lT-Systemen der Versicherten befindlichen Daten oder Programme zu löschen oder zu verändern oder die Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit von Daten; Anwendungen; Betriebssystemen oder IT-Systemen zu stören. Dazu zählen z.B. Viren, Würmer sowie Trojaner;

-	ein Angriff, der auf ein IT-System, wichtige IT-Dienste oder Netzwerke der Versicherten erfolgt, um deren Betrieb zu verzögern oder zu unterbrechen (Denial of Service Angriff);

-	eine unberechtigte Verhinderung des autorisierten Zugangs Dritter zu ihren Daten;

-	eine unberechtigte Aneignung von Authentifizierungsinformationen (Zugangscodes, Passwörter) der Versicherten oder mitversicherter Personen;

-	eine Verletzung der Netzwerksicherheit des IT-Systems der Versicherten im Sinne von § 303b StGB (Computersabotage);

-	eine unberechtigte Veränderung oder Löschung von in IT-Systemen der Versicherten gespeicherten Daten;

-	ein Diebstahl von IT-Systemen der Versicherten durch Dritte oder deren Verlust. Als Diebstahl oder Verlust gilt nicht eine Beschlagnahme, Konfiszierung, Enteignung, Verstaatlichung oder eine Zerstörung von lT-Systemen auf behördliche Anordnung;

-	eine unberechtigte Veröffentlichung oder Weitergabe von Daten Dritter durch mitversicherte Personen.

2.2	einer unbefugten Nutzung von IT Systemen

Eine unbefugte Nutzung von IT-Systemen ist:

jede rechtswidrige und/oder nicht autorisierte Nutzung, einschließlich der Überschreitung der jeweiligen Zugriffsberechtigung von Mitarbeitern des Versicherungsnehmers und/oder mitversicherter Unternehmen, auch dann, wenn der Mitarbeiter lediglich die Möglichkeiten von IT-Systemen nutzt, obwohl er dazu nicht berechtigt ist.

2.3		einer Zerstörung und Beschädigung von elektronischen Daten durch einen Bedienfehler an IT-Systemen des Versicherungsnehmers

Ein Bedienfehler ist die unsachgemäße oder fehlerhafte Bedienung der IT-Systeme durch grob fahrlässiges Handeln oder Unterlassen der Mitarbeiter des Versicherungsnehmers und/oder mitversicherter Unternehmen. Voraussetzung ist, dass der Bedienfehler eine Zerstörung, Beschädigung, negative Veränderung, Löschung, Verschlüsselung oder Abhandenkommen von elektronischen Daten zur Folge hat.

2.4	einer Datenschutzverletzung.

eine Datenschutzverletzung ist jede Verletzung anwendbarer datenschutzrechtlicher Bestimmungen, wie beispielsweise des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) oder vergleichbarer inländischer oder ausländischer Rechtsnormen.

2.5	einer Datenvertraulichkeitsverletzung.

eine Datenvertraulichkeitsverletzung ist eine Verletzung der Vertraulichkeit von Daten Dritter durch die Versicherten, sofern die Daten diesen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden und sich im Verfügungsbereich der Versicherten befinden. Voraussetzung ist, dass Versicherte gegen schriftlich vereinbarte Geheimhaltungspflichten bezüglich geschäftlicher Informationen verstoßen. Keine Vertraulichkeitsverletzung liegt vor, wenn es sich um Tatsachen handelt, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach offensichtlich keiner Geheimhaltung bedürfen.



IT-Systeme der Versicherten sind gemäß Teil A jegliche betriebliche informationsverarbeitende Systeme und abgeschlossene Funktionseinheiten (Netzwerke), die das versicherte Unternehmen, Versicherte oder mitversicherte Personen zur Ausübung ihrer betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen.(inkl. vertraglich vereinbartes Outsourcing der Datenverarbeitung in eine Cloud/Datencenter); z.B. stationäre und mobile Computer (Server, Desktops, Notebooks, Tablets, Telefonanlagen, Smartphones, Wearables), Drucker, Netzwerkkomponenten, Router, Switches, Firewall, Datenspeicher, Datenleitungen, Server, Hard- und Software. Firmware, elektronische Datensicherungseinrichtungen (einschließlich SCADA- und ICS Systeme, Telekommunikationsanlagen- und Systeme, Konferenzsysteme, Navigationsgeräte, Smart TV, Zeiterfassungsgeräte etc.).

























































B	Versicherungsumfang

1.	Versicherungsschutz für Eigenschäden

1.1	Versicherte Daten und Programme 

1.1.1	Versicherungsschutz besteht für

-	Daten (maschinenlesbare Informationen), z.B. Daten aus Dateien/Datenbanken; Daten sind Zeichen (oder Symbole), die Informationen darstellen und die dem Zweck der Verarbeitung dienen;

-	Programme, z.B. Betriebssystem, Standardprogramme und individuell hergestellte Programme. Ein Programm ist eine den Regeln einer bestimmten Programmiersprache genügende Folge von Anweisungen (bestehend aus Deklarationen und Instruktionen), um auf einem Computer eine bestimmte Funktionalität, Aufgaben- oder Problemstellung bearbeiten/lösen zu können,

die die Versicherten zur Ausübung ihrer betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen.

2.1.2	Nicht versicherte Daten und Programme

Kein Versicherungsschutz besteht für

-	Daten und Programme, die sich nur in flüchtigen Speichern (z.B. Arbeitsspeicher) befinden;

-	die reine Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten;

-	Fehlerbeseitigungskosten in Programmen.

1.2	Datenschaden

1.2.1	Versicherte Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung (Abschnitt B Ziffer 1.2.2), wenn im versicherten Zeitraum eine nachteilige Veränderung oder ein Verlust versicherter Daten oder Programme (Abschnitt B Ziffer 1.1) durch eine Netzwerksicherheitsverletzung im Sinne von Abschnitt A Ziffer 2. eingetreten ist.

1.2.2	Entschädigungsleistung

a)	Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der notwendigen Kosten, die innerhalb eines Jahres ab Eintritt des Schadenfalls für die jeweils erforderliche 

-	maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern;

-	Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von Stamm- und Bewegungsdaten (einschl. dafür erforderlicher Belegaufbereitung/Informationsbeschaffung);

-	Wiederbeschaffung und Wiedereingabe von Betriebssystem und Standardprogrammen;

-	Wiedereingabe von Programmdaten individuell hergestellter Programme und Programmerweiterungen (z.B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus bei den Versicherten vorhandenen Belegen (wie z.B. Quellcodes, Programmbeschreibungen, Programmdokumentationen)

aufgewendet werden müssen.

b)	Der Versicherer leistet auch Entschädigung für Kosten, die innerhalb eines Jahres ab Eintritt des Schadenfalls zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z.B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

1.3	Versicherte IT Hardware

1.3.1	Versicherungsschutz besteht im Falle einer Informationssicherheitsverletzung im Sinne von Abschnitt A Ziffer 2 für notwendige Kosten, die die Versicherten für den Austausch von IT-Hardwarekomponenten aufwenden müssen sofern dies betriebswirtschaftlich sinnvoll ist.

1.3.2	Versicherungsschutz besteht hierbei für

IT Geräte in Systemen, die der Informationsverarbeitung dienen (Teil A, Ziffer 2.) und die fähig sind über Netzwerke mit anderen IT-Geräten zu kommunizieren, einsatzbereit sind und die den Versicherten zur Ausübung Ihrer betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen (z.B. Computer, Datenspeicher, Datenleitungen, EDV-Anlagen, Drucker, PC, Router, Notebook, Laptop, Server, Büromaschinen, Mobiltelefone, Smart TV, Konferenzsysteme, Telefonanlagen, Videoanlagen, Zeiterfassungsgeräte, Wearables, Workstation, Navigationsgeräte, Faxgeräte, Kopierer).

1.4	Mehrkosten- und Ertragsausfallversicherung 

1.4.1	Versicherte Mehrkosten und Ertragsausfälle

Versichert sind die Mehrkosten und der Ertragsausfall, die in den Betrieben der Versicherten nach einem entschädigungspflichtigen Schaden in dem Zeitraum

a)	in welchem der Betrieb unterbrochen oder beeinträchtigt ist, da die versicherten Daten und Programme (Abschnitt B Ziffer 1.1) infolge einer Netzwerksicherheitsverletzung gemäß Abschnitt A Ziffer 2 nicht zur Verfügung stehen oder nicht die übliche Leistung erbringen;

	oder

b)	einer behördlich angeordneten Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkung infolge einer Datenschutzverletzung gemäß Abschnitt A Ziffer 2.4; nicht erwirtschaftet werden oder zusätzlich aufgewendet werden müssen, weil der technische Zustand unmittelbar vor Schadeneintritt wiederhergestellt werden muss (Unterbrechungsschaden).

c)	in welchem der Betrieb unterbrochen oder beeinträchtigt ist durch den Ausfall/Nichtverfügbarkeit eines Computersystems eines externen Dienstleisters aufgrund einer Verletzung der Informationssicherheit gemäß Abschnitt A, Ziffer 2.1 Dies gilt nur für externe Dienstleister mit denen das Outsourcing der Datenverarbeitung/IT-Infrastruktur vertraglich vereinbart wurde.

d)	Eine Betriebsunterbrechung liegt auch bei einer vorsorglichen Systemabschaltung vor, sofern diese unmittelbar durch Ereignisse im Sinne von Abschnitt A Ziffer 1ff bedingt und

a)	durch ein vom Versicherer beauftragtes qualifiziertes Dienstleistungsunternehmen oder

b)	durch ein Dienstleistungsunternehmen, das der Versicherte nach vorheriger Abstimmung mit dem Versicherer beauftragt hat oder

c)	durch eine zuständige Behörde, sofern die Entscheidung der Behörde durch ein qualifiziertes Dienstleistungsunternehmen gemäß a) oder b) als sinnvoll bestätigt wird,

veranlasst wurde

1.4.2	Nicht versicherte Mehrkosten und Ertragsausfälle

Der Versicherer leistet keine Entschädigung soweit zusätzliche Mehrkosten aufgewendet werden müssen und/oder der Ertragsausfall vergrößert wird durch 

-	außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge der Netzwerksicherheitsverletzung nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht gerechnet werden muss;

-	Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebsstoffen; 

-	Erprobung / Umstellung / Einführung neuer IT-Systeme;

-	geplante oder notwendige Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen;

-	eine Änderung, Verbesserung oder Überholung der betroffenen Daten oder Programme im Zuge der Schadenbehebung;

	oder

-	weil dem Versicherungsnehmer für die Wiederherstellung der betroffenen Daten oder Programme nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht.

Ebenfalls besteht kein Versicherungsschutz für die Mehrkosten und den Ertragsausfall, die entstehen, nachdem der technische Zustand unmittelbar vor Schadeneintritt wiederhergestellt und eine eventuell behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkung aufgehoben wurde.

1.4.3	Mehrkosten

a)	Mehrkosten sind alle Kosten, die normalerweise nicht entstehen und nach einem entschädigungspflichtigen Schaden von den Versicherten zur Fortführung des Betriebes aufgewendet werden müssen.

b)	Versichert ist jede Art von zeitabhängigen und zeitunabhängigen Mehrkosten, insbesondere für 

-	die Benutzung anderer Anlagen;

-	die Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungsverfahren;

-	die Inanspruchnahme von Lohndienstleistungen oder Lohn-Fertigungsleistungen oder den Bezug von Halb- oder Fertigfabrikaten;

-	einmalige Umprogrammierungskosten.

2.4.4	Ertragsausfall 

Ertragsausfall ist der Betriebsgewinn und die fortlaufenden Kosten, die nach einem entschädigungspflichtigen Schaden durch die Versicherten nicht erwirtschaftet werden können (Unterbrechungsschaden).

2.4.5	Versicherte Schäden

Wird der Betrieb der Versicherten als unmittelbare Folge einer Informationssicherheitsverletzung im Sinne von Abschnitt A Ziffer 2.1 bis 2.7 unterbrochen oder beeinträchtigt, so ersetzt der Versicherer die dadurch in deren Betrieben entstandenen Mehrkosten und/oder den Ertragsausfall.

1.4.6	Entschädigungsleistung

a)	Der Versicherer leistet Entschädigung für Mehrkosten gemäß Abschnitt B Ziffer 1.4.3 und Ertragsausfall gemäß Abschnitt B Ziffer. 1.4.4.

b)	Bei der Feststellung der Mehrkosten und des Ertragsausfalls sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das Ergebnis des Betriebes während der Haftzeit günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen.

Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht zu ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen ohnehin nicht erwirtschaftet worden wären.

1.4.7	Haftzeit 

Der Versicherer haftet für die Mehrkosten und den Ertragsausfall, der innerhalb der vereinbarten Haftzeit entsteht.

Die Betriebsunterbrechung und der Beginn des zeitlichen Selbstbehalts beginnt zum Zeitpunkt des Eintritts der Netzwerksicherheitsverletzung, oder der eventuellen Zustellung einer behördlich angeordneten Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkung infolge einer Datenschutzverletzung gemäß Abschnitt A Ziffer 2.4, frühestens jedoch mit Beginn des Ertragsausfallschadens. Die Haftzeit beginnt nach Ablauf des zeitlichen Selbstbehalts.

2.	Versicherungsschutz für Kostenpositionen

Versichert sind die nachfolgend genannten Kosten, die die Versicherten infolge eines versicherten Schadenereignisses gemäß Abschnitt B, Ziffer 1 (Haftpflichtansprüche) und/oder 2 (Eigenschäden) aufwenden müssen.

2.1	Forensik-Kosten (Kosten der Ursachenermittlung)

2.1.1	Gegenstand der Versicherung

Im Falle einer vermuteten oder tatsächlichen Informationssicherheitsverletzung im Sinne von Abschnitt A Ziffer 2, kann der Versicherungsnehmer zur forensischen Untersuchung des Vorfalls Unterstützung durch einen Dienstleister des Versicherers in Anspruch nehmen. 

Die Einschaltung des Dienstleisters kann durch den Versicherungsnehmer direkt mit den im Versicherungsschein hinterlegten Kontaktdaten erfolgen. Wird im Zuge der Schadenursachenermittlung festgestellt, dass kein versichertes Schadenereignis im Sinne dieser Bedingungen eingetreten ist, werden die bis dahin aufgewendeten Forensik-Kosten übernommen.

Hat ein Versicherter besondere Gründe dafür, einen anderen als den im Vertrag genannten Dienstleister zu beauftragen, so werden Kosten dafür nur dann übernommen, wenn der Versicherer der Beauftragung im Vorfeld zugestimmt hat und Einfluss auf Art und Umfang der Beauftragung nehmen konnte.

2.1.2	Definition versicherte Kosten 

Forensik-Kosten sind notwendige Kosten zur 

a)	Feststellung, ob eine Informationssicherheitsverletzung vorliegt oder nicht;

b)	Ermittlung der Ursache der Informationssicherheitsverletzung;

c)	Ermittlung des Umfangs der Informationssicherheitsverletzung;

d)	Beseitigung der Schadsoftware;

e)	Empfehlung geeigneter Maßnahmen zur Reaktion auf diese Informationssicherheitsverletzung und zur Abwehr künftiger Informationssicherheitsverletzungen.

2.1.3	Nicht versicherte Kosten für Forensik

Kein Versicherungsschutz besteht für Kosten, die durch die Umsetzung der Empfehlungen zur Abwehr künftiger Informationssicherheitsverletzungen entstehen.

2.1.4	Entschädigungsleistung

Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der notwendigen Kosten für 

a)	Dienstleister (Honorare, Aufwendungen und Auslagen);

b)	Mehrkosten durch den unterstützenden Einsatz von Mitarbeitern der Versicherten.

2.2	Krisenkommunikation, Mediation, Reputationssicherung

2.2.1	Gegenstand der Versicherung

Im Falle einer Informationssicherheitsverletzung im Sinne von Abschnitt A Ziffer 2. und/oder dem Fall, dass Versicherten in Medien Datenschutzverletzungen oder Vertraulichkeitsverletzungen vorgeworfen werden, kann der Versicherungsnehmer nach Abstimmung mit  dem Versicherer einen Mediator und/oder ein spezialisiertes Krisenkommunikationsunternehmen beauftragen. Ziel ist die jeweils angemessene Abwehr oder Minderung eines Schadens für das Ansehen des jeweils betroffenen Versicherten.

2.2.2	Definition versicherte Kosten

Versichert sind die zur Abwendung einer Rufschädigung oder Wiederherstellung der positiven öffentlichen Wahrnehmung der Versicherten in Bezug auf Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Verantwortung notwendigen Kosten.

Versichert sind auch angemessene und notwendige Kosten für Public-Relations- oder Krisenmanagement-Maßnahmen der Versicherten, die nach vorheriger Zustimmung des Versicherers entstehen und die der Minderung eines unter dieser Police gedeckten Schadens dienen.

2.2.3	Entschädigungsleistung

Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der notwendigen Kosten für Honorare, Aufwendungen und Auslagen des Dienstleisters.

2.3	Informations- / Benachrichtigungskosten, Kreditkartenmonitoring

2.3.1	Gegenstand der Versicherung 

a)	Im Falle einer Informationssicherheitsverletzung im Sinne von Abschnitt A Ziffer 2 besteht Versicherungsschutz für den Ersatz von notwendigen Kosten

-	für externe Datenschutzanwälte zur Bestimmung der geltenden Melde- und Anzeigepflichten und zur Erstellung entsprechender Anzeigen und Meldungen. Wird im Zuge dieser Beratung festgestellt, dass kein versichertes Schadenereignis im Sinne dieser Bedingungen eingetreten ist, werden die bis dahin aufgewendeten Anwaltskosten übernommen.

-	zur Benachrichtigung der Betroffenen und der verantwortlichen Datenschutzbehörde.

b)	Sind von dieser Verletzung Kreditkartendaten betroffen, besteht Versicherungsschutz für angemessene und notwendige Kosten für Monitoringmaßnahmen zur Prüfung und Benachrichtigung, wenn Missbrauch mit personenbezogenen Daten Betroffener vermutet wird.

	Voraussetzung ist, dass eine gesetzliche, behördliche oder vertragliche Verpflichtung zur Benachrichtigung (a) oder zur Durchführung des Monitorings (b) besteht.

2.3.2	Entschädigungsleistung

Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der angemessenen und notwendigen Kosten für Monitoringmaßnahmen, zur Beratung, Prüfung und Benachrichtigung (z.B. Kosten zur Ermittlung der betroffenen Daten, für die Nutzung eines Callcenters oder Einrichtung einer speziellen Web-Side).

2.4	Kosten für den Austausch von IT Hardware

2.4.1	Gegenstand der Versicherung

Im Falle einer Informationssicherheitsverletzung im Sinne von Abschnitt A Ziffer 2 besteht Versicherungsschutz für notwendige Kosten, die die Versicherten für den Austausch von IT-Hardwarekomponenten aufwenden müssen. 

2.4.2	Entschädigungsleistung 

Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der notwendigen Kosten, um die auszutauschenden Hardwarekomponenten in gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen.

2.5	Elektronischer Zahlungsverkehr 

2.5.1	Gegenstand der Versicherung

Versicherungsschutz besteht für Verluste im elektronischen Zahlungsverkehr welche den Versicherten dadurch entstehen, dass elektronische Überweisungen der Versicherten infolge einer Netzwerksicherheitsverletzung (Abschnitt A Ziffer 2) falsch ausgeführt, umgeleitet oder manipuliert wurden und die Versicherten nachweislich keinen Ersatz durch das ausführende Kreditinstitut geltend machen können.

2.5.2	Kein Versicherungsschutz besteht für Verluste im elektronischen Zahlungsverkehr, welche den Versicherten dadurch entstehen, dass elektronische Überweisungen durch Versicherte oder deren Mitarbeiter umgeleitet, manipuliert, in sonstiger schädigender Weise ausgeführt oder deren Ausführung zugelassen wurden. 

2.5.3	Entschädigungsleistung

Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der missbräuchlich verfügten Beträge. 

2.6	Versand von Waren

2.6.1	Gegenstand der Versicherung

Versicherungsschutz besteht für Mehrkosten und Verluste, welche den Versicherten infolge einer Netzwerksicherheitsverletzung (Abschnitt A, Ziffer 2) entstehen, weil körperliche Gegenstände (einschließlich der damit verbundenen Rechte wie z.B. Lizenzen), die von oder bei Versicherten bestellt wurden, falsch ausgeliefert oder umgeleitet worden sind.

2.6.2	Kein Versicherungsschutz besteht für Mehrkosten und Verluste, die den Versicherten durch Netzwerksicherheitsverletzungen (Abschnitt A, Ziffer 2) durch eigene Mitarbeiter entstehen. 

2.6.3	Entschädigungsleistung

Versichert sind

-	Kosten für die Wiederbeschaffung der Ware;

-	zusätzliche Lieferungs- und Lagerkosten;

2.7	Telefonkosten

2.7.1	Gegenstand der Versicherung

Versicherungsschutz besteht für Telefonkosten, welche den Versicherten entstehen, weil über die Telefonanlage des Kunden infolge einer Netzwerksicherheitsverletzung (Abschnitt A, Ziffer 2) unberechtigt Telefonverbindungen hergestellt wurden.

2.7.2	Kein Versicherungsschutz besteht für Telefonkosten, die den Versicherten durch eigene Mitarbeiter entstehen.

2.7.3	Entschädigungsleistung

Versichert sind zusätzliche Kosten die den Versicherten durch den Telekommunikationsanbieter in Rechnung gestellt werden.

2.8	Generelle Ausschlüsse

Bitte beachten Sie auch die unter Abschnitt B Ziffer 3 aufgeführten weiteren Ausschlüsse.

3.	Generelle Ausschlüsse

3.1	Vorsatz

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen besteht kein Versicherungsschutz für Schadenfälle, die durch die Versicherten oder deren jeweilige Repräsentanten (nicht Mitarbeiter) vorsätzlich herbeigeführt wurden.

Solange der Vorsatz nicht durch eigenes Eingeständnis, Vergleich, eine bestandskräftige behördliche oder eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung festgestellt ist, leistet der Versicherer die erforderlichen Vorschüsse für die Abwehrkosten bei Haftpflichtansprüchen im Sinne von Abschnitt B Ziffer 1.

Erfolgt eine solche Feststellung, so hat der Versicherungsnehmer die vom Versicherer bis dahin von ihm aufgewandten Vorschüsse und Kosten zurück zu erstatten.

Die Übernahme der Abwehrkosten bedeutet nicht, dass der Versicherer Deckung und/oder Haftung unter diesem Vertrag anerkennt.

3.2	Bekannte Umstände

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche im Zusammenhang mit Umständen, Mängeln, Fehlern oder Vorkommnissen, welche zu einem Versicherungsfall führen könnten, sofern sie den Versicherten oder deren jeweiligen Repräsentanten vor Beginn des Versicherungsschutzes bereits bekannt waren.

3.3	Krieg / Terror

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen (auch Cyberwar), Aufruhr, inneren Unruhen, Terrorakten, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen.

3.4	Infrastruktur

Kein Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle und/oder Schäden aufgrund von oder im Zusammenhang mit 

-	jeder Art der Unterbrechung oder Störung der öffentlichen Versorgung von Strom-, Internet-, Kabel-, Funk-, Satelliten-, Telekommunikationsverbindungen oder anderen Infrastruktureinrichtungen, Stromaus- und Spannungsabfällen;

-	der Nichterbringung vertraglich geschuldeter Leistungen Dritter. 

Dieser Ausschluss gilt ausschließlich im Hinblick auf Unterbrechungen, Störungen und Informationssicherheitsverletzungen, die sich außerhalb der Kontrolle des Versicherten ereignen.

Versicherungsschutz besteht aber:

-	für die vollständige oder teilweise Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung eines externen IT-Dienstleisters (Cloud/Datencenter) wegen einer Netzwerksicherheitsverletzung gemäß Teil A, Ziffer 2.1 und im Rahmen und Umfang von Teil B, Ziffer 1.4 c). Jede andere Art von Schäden außerhalb einer Netzwerksicherheitsverletzung der in Ziffer 4.4 aufgeführten Unterbrechungen oder Störung bleibt weiterhin nicht versichert. 

Freistellung externer Datenverarbeiter

Sofern ein Versicherter einen externen  IT Dienstleister nutzt und dieser von einem Dritten in Anspruch genommen wird und der Versicherte für derartige Inanspruchnahmen eine Haftungsfreistellung unterzeichnet hat, besteht Versicherungsschutz, soweit für den Sachverhalt, aufgrund dessen der externe IT Dienstleister in Anspruch genommen wird, auch gemäß den vorliegenden Bedingungen Versicherungsschutz bestünde.

3.5	Verluste aus Bank-, Börsen- und sonstigen geldwerten Geschäften

Kein Versicherungsschutz besteht für

-	Verluste im Zusammenhang mit oder aus jedweder Form der Vermittlung, des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren, Rohstoffen, Derivaten, Devisen, Anleihen und vergleichbaren Wertanlagen oder

-	den Verlust oder die Beschädigung von Cybermoney, z.B. Bitcoins, den Nennwert von Gutscheinen, Preisnachlässen, Rabatten oder einem anderen monetären Ausgleich, welcher über die vertraglich geschuldete Leistung gewährt wird.

3.6	Unrechtmäßig erhobene Daten

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche im Zusammenhang mit der unrechtmäßigen Erfassung von Daten durch Versicherte.

Dieser Ausschluss findet keine Anwendung, wenn und soweit Betriebsangehörige einer versicherten Gesellschaft ohne Kenntnis oder Zustimmung der Repräsentanten der versicherten Gesellschaft persönliche Daten oder Kundeninformationen gesammelt hat.

3.7	Unverlangte Kommunikation oder Überwachungsmaßnahmen

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche wegen des beabsichtigten unaufgeforderten Verbreitens von (Werbe-) Emails, Telefaxen, Telemarketing oder anderweitiger Direktwerbung oder absichtlicher Telefonüberwachungen oder sonstiger Audio- oder Videoaufzeichnungen.

Dieser Ausschluss findet keine Anwendung, wenn und soweit Betriebsangehörige einer versicherten Gesellschaft ohne Kenntnis oder Zustimmung der Repräsentanten der versicherten Gesellschaft persönliche Daten oder Kundeninformationen gesammelt hat.

3.8	Strafen / Vertragsstrafen / Gewinnabschöpfungen / Entschädigung mit Strafcharakter

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche wegen Geldstrafen, Vertragsstrafen, Bußen, Gewinnabschöpfungen oder Entschädigungen mit Strafcharakter (z.B. punitive oder exemplary damages).

Dieser Ausschluss findet keine Anwendung auf Vertragsstrafen im Sinne von Abschnitt B Ziffer 1.5.

4.9	Versicherungsverbot

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, sofern diesen ein Versicherungsverbot entgegensteht.

3.10	Sanktionen

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

3.11	Nicht versicherte und/oder nicht freigegebene Programme und Betriebssysteme

Kein Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle und/oder Schäden

-	die auf Grund der Verwendung von nicht betriebsfertigen, nicht freigegebenen (z.B. BETA-Software) oder nicht lauffähigen Programmen und/oder Betriebssystemen verursacht wurden;

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]-	an nicht betriebsfertigen, nicht freigegebenen (z.B. BETA Software) oder nicht lauffähigen Programmen und/oder Betriebssystemen, sowie von Programmen und/oder Betriebssystemen zu deren Nutzung die Versicherten nicht berechtigt sind.

3.12	Glücksspiel / pornografische Inhalte

Kein Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle und/oder Schäden aufgrund von oder im Zusammenhang mit

a)	pornografischen Inhalten,

b)	Lotterien, Preisausschreiben, Werbe- oder anderen Glücksspielen,

sofern hierfür ein aktives Tun oder bewusstes Dulden der Versicherten oder einer mitversicherten Person mitursächlich war.

3.13	Lösegeld

Kein Versicherungsschutz besteht für die Zahlung von Geld oder Vermögenswerten, die die Versicherten aufgrund der Drohung durch einen Dritten zahlen oder aufwenden.

3.14	Patente / Betriebs und Geschäftsgeheimnisse

Kein Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle und/oder Schäden aufgrund von oder im Zusammenhang mit 

a)	Plagiat oder der Verletzung von Patenten, Markenrechten, Urheberrechten und anderen Formen von geistigem Eigentum. Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit Versicherungsschutz gemäß Abschnitt B Ziffer 1.7 geboten wird.

b)	einer Verletzung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, es sei denn, diese fallen unter den Versicherungsschutz gemäß Abschnitt A Ziffer 2. 

c)	Lizenzen oder Lizenzgebühren, es sei denn, diese fallen unter den Versicherungsschutz gemäß Abschnitt B Ziffer 1.2.2 b).

3.15	Umweltschäden

Kein Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle und/oder Schäden aufgrund von oder im Zusammenhang mit Umweltschäden.

Umweltschäden sind Schäden, die durch

-	Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck,

-	elektromagnetische, radioaktive oder andere Strahlungen oder Wellen,

-	Gase, Dämpfe, Wärme

verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser - auch Grundwasser - innerhalb oder außerhalb umschlossener Räume ausbreiten.

3.16	Kartenbetrug

Kein Versicherungsschutz besteht aufgrund von oder im Zusammenhang mit dem betrügerischen Gebrauch von Daten in Bezug auf Kredit-, Bank-, Zugangs-, Convenience-, Kundenidentifizierungs- oder anderen Karten, einschließlich der Kartennummer.

Dieser Ausschluss findet keine Anwendung, soweit es sich um versicherte Ansprüche der Payment Card Industrie im Sinne von Abschnitt B Ziffer 1.5 oder um versicherte Monitoringaufwendungen im Sinne von Abschnitt B Ziffer 2.3 handelt.

3.17	Personen- und Sachschäden

Kein Versicherungsschutz besteht für Personen- und Sachschäden, welche infolge einer Informationssicherheitsverletzung eingetreten sind. 

Dies gilt nicht für versicherte Daten und Programme gemäß Abschnitt B, Ziffer 1.1 und IT-Hardware gemäß Abschnitt B, Ziffer 1.3.

4.	Begrenzung der Leistungen 

4.1	Allgemeine Bestimmungen

4.1.1	Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist in jedem Versicherungsfall und insgesamt je Versicherungsjahr auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Sofern vereinbart gilt die Entschädigungsleistung auf den im Versicherungsschein genannten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

4.1.2	Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein einziger Versicherungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

-	auf derselben Ursache oder einem einheitlichen Plan beruhen, oder

-	auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang beruhen, oder

-	auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen oder 

-	aus der Erbringung von Dienstleistungen oder Produkten mit gleichen Mängeln herrühren oder

-	von der gleichen Person oder gleichen Personen verursacht wurden.

4.1.3	Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten eines Rechtsstreits werden nicht auf die Versicherungssumme angerechnet. 

4.3	Unterversicherungsverzicht zu den Bausteinen Eigenschäden gemäß Abschnitt B Ziffer 2 und Kostenpositionen gemäß Abschnitt B Ziffer 3

Der Versicherer leistet für die Bausteine „Eigenschäden“ und „Kostenpositionen“ Entschädigung maximal bis zur im Versicherungsschein jeweils vereinbarten Versicherungssumme und/oder Entschädigungsgrenzen. Abweichend von § 75 VVG verzichtet der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung.

4.4	Selbstbeteiligung

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt. 

Bei einem Schadenereignis aus ein und derselben Ursache, welches unter diese Bedingungen fällt und gleichzeitig Haftpflichtansprüche (Abschnitt B Ziffer 1), Eigenschäden (Abschnitt B Ziffer 2) oder Kostenpositionen (Abschnitt B Ziffer 3) betrifft, wird von den vereinbarten Selbstbeteiligungen nur eine berücksichtigt.

Sind die Selbstbeteiligungen unterschiedlich hoch, wird die höchste in Abzug gebracht. 

Für Leistungen aus dem Baustein Forensik-Kosten (Abschnitt B Ziffer 2.1) und für Kosten externer Datenschutzanwälte vor Eintritt des Versicherungsfalls (Abschnitt B Ziffer 2.3.1 a) wird keine Selbstbeteiligung abgezogen.

6.	Geografischer Geltungsbereich

Es besteht weltweiter Versicherungsschutz mit Ausschluss der Staaten USA und Kanada.

Für Ansprüche, die vor Gerichten der USA oder Kanadas geltend gemacht werden oder auf der Verletzung des Rechts dieser Staaten beruhen, besteht nur Versicherungsschutz, sofern dieses ausdrücklich im Versicherungsschein vereinbart gilt.

Kein Versicherungsschutz besteht zusätzlich in den Staaten, in denen gesetzliche Bestimmungen dies verbieten.





C	Allgemeine Bestimmungen

1.	Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1.1	Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt.

1.2	Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-21 VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen.

1.3	Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.

1.4	Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

2.	Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages

2.1	Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Abschnitt C Ziffer 3 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.2	Rückwärtsversicherung

2.2.1.	Versicherungsschutz besteht auch dann für unter den Deckungsumfang des Versicherungsvertrages fallende Schäden, wenn diese erst während der Dauer des Versicherungsvertrages festgestellt werden, obwohl sie Folge einer Verletzung der Informationssicherheit gemäß Teil A, Ziffer 2. sind, die vor Beginn des Versicherungsvertrages begangen wurde.

2.2.2	Vom rückwirkenden Versicherungsschutz sind Versicherungsfälle ausgenommen,

-	für die aus einem anderen zeitlich vor diesem Vertrag abgeschlossenen Cyber-Versicherungsvertrag Versicherungsschutz besteht oder bestand oder

-	deren Ursache dem Versicherungsnehmer oder einem mitversicherten Unternehmen) vor Abgabe der Vertragserklärung bekannt war oder grob fahrlässig unbekannt blieb.

-	die dem Versicherungsnehmer beim Abschluss des Versicherungsvertrages bekannt waren.

2.2.3.	Die Rückwärtsversicherung besteht ab dem technischen Versicherungsbeginn des Versicherungsvertrages.

2.3	Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt nur die erste Rate als erster Beitrag.

2.4	Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Abschnitt C Ziffer 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 37 VVG leistungsfrei und berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

3.	Dauer und Ende des Vertrages

3.1	Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

3.2	Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.

3.3	Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

3.4	Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

4.	Wegfall des versicherten Interesses 

Wenn Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

5.	Folgebeitrag

Ein Folgebeitrag wird am Ersten des Monats, in dem ein neues Versicherungsjahr beginnt fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

6.	Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

7.	Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Versicherungsleistung fällig wird.

8.	Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Versicherer der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG.

9.	Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

9.1	Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten. 

a)	Der Versicherungsnehmer hat mindestens einmal wöchentlich eine Datensicherung in der Form vorzunehmen, dass 

-	Duplikate der versicherten Daten und Programme angefertigt werden; 

-	diese und die letzten beiden Sicherungen so aufbewahrt werden, dass sie von einem Schadenfall der Originale voraussichtlich nicht gleichzeitig betroffen sein können; 

-	eine Rücksicherung auf aktuelle Systeme technisch möglich ist und deren Verwendbarkeit regelmäßig getestet wird.

b)	Der Versicherungsnehmer hat übliche, ständig aktualisierte Schutzmaßnahmen gegen die bestimmungswidrige Veränderung oder Löschung gespeicherter Daten vorzunehmen, insbesondere durch Firewalls, Anti-Virus-Software, Zugriffsrechte und die unverzügliche Installation von Updates und Patches nach Bereitstellung durch den Hersteller.

	Sofern durch den Hersteller keine Updates oder Patches mehr zur Verfügung gestellt werden, sind die betroffenen IT-Systeme mit anderen Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff Dritter zu sichern

	Beispiele für andere Maßnahmen: 

-	Die „IT- Geräte, Maschinen (embedded Systeme), Software oder Netzwerkgeräte, die keinen Herstellersupport für die Betriebssysteme oder Software haben, müssen in separate Netzwerke platziert werden.

-	Beide Netzwerke werden mit einen „Verbindungsgerät“ (zusätzliche Hardware, (z.B. Layer3 (VLAN)-Switch“ (Verbindungsgerät“ zwischen Netz01 und Netz02) miteinander verbunden 

-	Einsatz von VLAN Lösungen.

c)	Vor der Veröffentlichung von digitalen Medieninhalten (Abschnitt B Ziffer 1.7) haben die Versicherten die Inhalte fachgerecht überprüfen zu lassen.

d)	Sofern ein IT-Dienstleister zur Pflege, Verarbeitung oder Speicherung von eigenen Daten und Programmen eingesetzt wird, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet die Einhaltung der vorgenannten Obliegenheiten vertraglich mit dem Dienstleister zu vereinbaren.

9.2	Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls

9.2.1	Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls 

a)	nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

b)	dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen. Dies gilt auch als erfüllt, wenn die Meldung über die im Versicherungsschein angegebene Service Nummer erfolgt;

c)	Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/- minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

d)	Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

e)	den Diebstahl oder Raub von IT-Systemen unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen;

f)	dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

g)	das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind; sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

h)	soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft - auf Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

i)	vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

9.2.2	Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Abschnitt B Ziffer. 9.2.1 ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

9.2.3	Wird gegen den Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit einem versicherten Risiko ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen und fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einzulegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

9.2.4	Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer hat dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

9.3	Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

9.3.1	Kündigungsrecht bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

9.3.2	Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Abschnitt C Ziffer 9.3.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

10.	Gefahrerhöhung

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer unverzüglich in Textform ausschließlich folgende, nach Vertragsschluss eintretende, die übernommene Gefahr erhöhende Umstände mitzuteilen:

a)	Änderungen der Kontrolle des Versicherungsnehmers durch Fusion und/oder Übernahme oder Erlangung des beherrschenden Einflusses durch ein anderes Unternehmen;

b)	Änderungen der Geschäftstätigkeit des Versicherungsnehmers;

c)	 Anbieten von Dienstleistungen oder Waren über das Internet;

d)	Ermöglichung der Bezahlung mittels Bank-/Kreditkarten oder auf sonstigem elektronischem Wege;

e)	Gründung von Büros, Niederlassungen, Tochtergesellschaften im Ausland.

Der Versicherer hat das Recht, gemäß § 25 VVG Beitrag und Bedingungen entsprechend anzupassen, wenn eine Gefahrerhöhung eintritt.

Wird innerhalb einer Frist von 2 Monaten ab Eintritt des anzeigepflichtigen Umstandes keine Einigung über Beitrag und Bedingungen erzielt, so entfällt der Versicherungsschutz für Versicherungsfälle im Zusammenhang mit dem anzeigepflichtigen Umstand und/oder der gefahrerhöhenden Tatsache oder Maßnahme rückwirkend.

11.	Versicherung für fremde Rechnung

11.1	Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

11.2	Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

11.3	Kenntnis und Verhalten

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47 VVG.

12.	Repräsentanten

Als Repräsentanten stehen dem Versicherungsnehmer gleich:

a)	Mitglieder des Vorstandes bei Aktiengesellschaften;

b)	Geschäftsführer bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung;

c)	Komplementäre bei Kommanditgesellschaften;

d)	Gesellschafter bei offenen Handelsgesellschaften;

e)	Inhaber bei Einzelfirmen;

f)	die nach Gesetz oder Satzung berufenen obersten Vertretungsorgane bei anderen Unternehmensformen (z.B. Genossenschaften, Verbänden, Vereinen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen, ausländische Unternehmen).

Die unter a) bis f) aufgeführten Personen mitversicherter Unternehmen stehen ebenfalls als Repräsentanten dem Versicherungsnehmer gleich.

13.	Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

13.1	Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer 14 Tage nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

13.2	Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a)	die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird - ab Fälligkeit zu verzinsen;

b)	der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

c)	der Zinssatz beträgt 4 Prozent p.a.;

d)	die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

13.3	Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Abschnitt C Ziffer 13.1, 13.2 a) und 13.2 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

13.4	Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a)	Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b)	ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

13.5	Abtretung des Entschädigungsanspruches

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

14.	Übergang von Ersatzansprüchen

14.1	Übergang von Ersatzansprüchen

Steht den Versicherten ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil der Versicherten geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch der Versicherten gegen eine Person, mit der diese bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

14.2	Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Die Versicherten haben ihre Ersatzansprüche oder ein zur Sicherung dieser Ansprüche dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt die Versicherte diese Obliegenheit, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei. 

15.	Kündigung nach dem Versicherungsfall

15.1	Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Versicherungsleistung zugegangen sein.

15.2	Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

15.3	Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

16.	Versicherte (Versicherungsnehmer, Tochtergesellschaften, mitversicherte Unternehmen) und mitversicherte Personen

16.1	Versicherungsnehmer, Tochtergesellschaften, mitversicherte Unternehmen

Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer sowie für die im Versicherungsschein genannten Tochtergesellschaften und mitversicherten Unternehmen.

Tochtergesellschaften sind mit dem Versicherungsnehmer verbundene Unternehmen im Sinne von §§ 290 Abs. 1, Abs. 2, 271 Abs. 2 HGB, bei denen der Versicherungsnehmer unmittel- oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann entweder durch

-	die Mehrheit der Stimmrechte oder

-	das Recht die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen und abzuberufen, sofern er gleichzeitig Gesellschafter ist oder

-	das Recht einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Als Tochtergesellschaft gilt auch bereits eine Gesellschaft, die zu einer Tochtergesellschaft wird oder werden soll, in der Phase ihrer Gründung.

Für Tochtergesellschaften, welche erst nach Beginn dieses Vertrags vom Versicherungsnehmer erworben oder gegründet werden, besteht Versicherungsschutz für Informationssicherheitsverletzungen gemäß Abschnitt A, die nach dem Datum der Übernahme bzw. Gründung eingetreten sind (automatische Mitversicherung)

Von der automatischen Mitversicherung ausgenommen bleiben nach Vertragsbeginn neu hinzugekommene Unternehmen,

-	bei denen die beim Versicherungsnehmer implementierten Sicherheitsstandards nicht vorhanden sind oder

-	deren konsolidierte Bilanzsumme oder Umsatz 10 % der letzten konsolidierten Bilanzsumme oder des letzten konsolidierten Umsatzes des Versicherungsnehmers übersteigt oder

-	die zur Finanz-, Telekommunikations-, Informationstechnologie- oder Medienbranche gehören oder

-	deren Geschäftszweck das Anbieten von Dienstleistungen oder Waren über das Internet ist oder

-	die ihren Sitz im Ausland haben.

Als Unternehmen der Finanzbranche gelten Banken, Sparkassen, Kapitalanlagegesellschaften, Fonds, Versicherungen sowie sonstige Gesellschaften, die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen einschließlich vergleichbarer ausländischer Unternehmen und Aufsichtsbehörden.

Wird eine Tochtergesellschaft liquidiert oder hört nach dem als Beginn der Versicherung festgesetzten Zeitpunkt auf, eine Tochtergesellschaft im Sinne von Absatz 1 dieser Ziffer zu sein, erstreckt sich der Versicherungsschutz für die betroffene Tochtergesellschaft nur auf Versicherungsfälle wegen Informationssicherheitsverletzungen gemäß Abschnitt A, welche bis zum Abschluss der Liquidation oder vor dem Zeitpunkt des Wegfalls der Voraussetzungen nach Absatz 1 dieser Ziffer begangen wurden. Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, die bis zum Ende der Vertragslaufzeit oder einer Nachmeldefrist eintreten.

16.2	Mitversicherte Personen

Mitversichert sind

-	die gesetzlichen Vertreter der Versicherten und sämtliche übrigen Betriebsangehörigen (einschließlich Praktikanten, Leiharbeitnehmer, freie Mitarbeiter und eingegliederte Mitarbeiter fremder Unternehmen) in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für einen der Versicherten;

-	die aus den Diensten der Versicherten ausgeschiedenen gesetzlichen Vertreter der Versicherten und die übrigen Betriebsangehörigen aus ihrer Tätigkeit für einen der Versicherten.

16.3	Insolvenz, Verschmelzung, Liquidation des Versicherungsnehmers

Wird die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Versicherungsnehmers beantragt endet der Versicherungsvertrag mit dem Ablauf der Versicherungsperiode, in der der Eröffnungsbeschluss ergeht.

Im Falle einer Auflösung des Versicherungsnehmers ohne Abwicklung infolge einer Umwandlung im Sinne des Umwandlungsgesetzes erstreckt sich der Versicherungsschutz nur auf Versicherungsfälle wegen Informationssicherheitsverletzungen gemäß Abschnitt A, die vor dem zivilrechtlichen Wirksamwerden der Umwandlung begangen wurden. Der Versicherungsvertrag endet mit Ablauf der Versicherungsperiode automatisch.

Im Falle der nicht aufgrund einer Insolvenz erfolgten Liquidation des Versicherungsnehmers erstreckt sich der Versicherungsvertrag auf Informationssicherheitsverletzungen gemäß Abschnitt A bis zum Abschluss der Liquidation. Der Versicherungsschutz endet mit Ablauf der Versicherungsperiode, in der die Liquidation abgeschlossen worden ist automatisch.

In allen vorgenannten Fällen ist eine gesonderte Kündigung nicht erforderlich.

17.	Kündigung nach Veräußerung 

17.1	Wird der Versicherungsnehmer, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

17.2	Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

-	durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat, 

-	durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Textform gekündigt werden.

17.3	Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

-	der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

-	der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

17.4	Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

18.	Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb von sechs Monaten von dem In-Kraft-Treten der Rechtsvorschrift ausgeübt wird.

19.	Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

20.	Nachmeldefrist und Versicherungsschutz nach Beendigung des Versicherungsvertrages

Versicherungsschutz besteht nur für Versicherungsfälle, die während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetreten sind und dem Versicherer nicht später als 5 Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden.

21.	Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

21.1	Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 

Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

21.2	Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung.

22.	Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

23.	Zuständiges Gericht

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG.

24.	Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Reiseveranstalter für / in xxx

 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden aus der Durchführung von Abenteuerreisen,
wie z.B.: Canyoning, Freeclimbing, Höhlentouren, 
Rafting, Safaris, Survivaltouren.

 
zum Thema Ausland:

 
Zu A1-6.8 „Schäden im Ausland“ gilt folgendes vereinbart:

A1-6.8.1 wird wie folgt ersetzt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des           
Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender       
Versicherungsfälle ausschließlich                        
                                                          
(1) aus Schadenereignissen weltweit;            
                                                          
(2) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von        
    Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland     
    eingestellt oder dort mit der Durchführung von       
    Arbeiten betraut worden sind, soweit diese Arbeits-  
    unfälle und Berufskrankheiten den Bestimmungen des   
    Sozialgesetzbuchs VII unterliegen. Dies gilt aus-    
    schließlich für den Versicherungsnehmer und für die  
    in A1-2.1.1 genannten Personen.                      
                                                          

A1-6.8.2 und A1-6.8.3 bleiben unverändert bestehen.  
 
Damit ist das Boarding complete und wir sind ready for take off. Da ich nächste Woche nur bis
Mittwoch im Büro bin, wird der Abtrag hoffentlich bis 12.6. vorliegen. Ich gebe aber vorher bochal
ein Update
 
LG und schönes WE
Alex

Von: TAS | Dreyer, Carsten <Carsten.Dreyer@tas-service.de> 
Gesendet: Freitag, 2. Juni 2023 14:39
An: TAS | Sagerer, Alexander <Alexander.Sagerer@tas-service.de>
Betreff: AW: Antragsbögen RundumSchutz
Priorität: Hoch
 
Hi Alex,
 
wir haben Anfang Juni und die Antragsbögen müssten jetzt fertig sein, oder? Können wir unseren
Newsletter nun umsetzen?
 
LG



Carsten
 
 

Von: TAS | Dreyer, Carsten 
Gesendet: Mittwoch, 10. Mai 2023 13:45
An: TAS | Sagerer, Alexander <Alexander.Sagerer@tas-service.de>
Betreff: AW: Antragsbögen RundumSchutz
 
Hallo Alex,
 
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Wie sieht es morgen bei Dir zeitlich aus? Ich habe nur von
10 – 12 Uhr einen Termin und bin sonst flexibel.
 
LG
Carsten
 

Von: TAS | Sagerer, Alexander <Alexander.Sagerer@tas-service.de> 
Gesendet: Freitag, 5. Mai 2023 15:49
An: TAS | Dreyer, Carsten <Carsten.Dreyer@tas-service.de>
Betreff: AW: Antragsbögen RundumSchutz
 
Hallo Carsten,
 
bitte entschuldige das ich mich erst jetzt melde. Diese Woche hatten wir hier im Innendienst doch mit einigen
krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Und demzufolge lief  mal wieder alles anders als geplant.
 
Der Antrag für die württembergische bis 1,5 Millionen passt soweit; es müssen noch marginale Änderungen eingepflegt
werden ( Aufzählung der vollständigen Bedingungswerke, die dem Vertrag zu Grunde liegen) und das Thema
Datenschutzklausel.
Dazu steht die kurze Rückmeldung der W & W noch aus das sollte aber kurzfristig erfolgen.
 
Gerade eben komme ich aus einem Teams Call mit Hannes Martin von W & W und der hat mal einen ersten Entwurf
der Police demonstriert. Einige Deckungsinhalte (unter anderem VLF und volle RVA Deckung) werden in der Police (!)
deklariert werden. Wir sollen im Laufe der nächsten Woche eine Muster Police erhalten, die ich dann direkt rum gebe.
 
Die zu modifizieren den Punkte im Antrag werde ich noch mal an Karl geben und dann sind wir damit durch!
Dann müssen die dort die schon erstellten restlichen neuen Antragsvorlagen anpassen. Danach wären wir dann
einsatzbereit.
 
Lass uns doch bitte nächste Woche noch mal eine halbe Stunde einplanen, was wir hier an Text auf die Lending Page
nehmen. Da steht teilweise noch ein Platzhalter Text. Vielleicht hast du hier am Dienstag/Mittwoch/Donnerstag noch
eine Lücke im Kalender?
 
Für heute an dieser Stelle dir ein schönes Wochenende und viele Grüße
 
Alex
 

Von: TAS | Dreyer, Carsten <Carsten.Dreyer@tas-service.de> 
Gesendet: Dienstag, 2. Mai 2023 15:11
An: TAS | Sagerer, Alexander <Alexander.Sagerer@tas-service.de>
Betreff: Antragsbögen RundumSchutz
 
Hallo Alex,
 
ich hoffe, Du hattest ein schönes verlängertes Wochenende.

mailto:Alexander.Sagerer@tas-service.de
mailto:Alexander.Sagerer@tas-service.de
mailto:Carsten.Dreyer@tas-service.de
mailto:Carsten.Dreyer@tas-service.de
mailto:Alexander.Sagerer@tas-service.de


 
Sag mal, wie ist der Status Quo zu unseren Antragfragebögen zum TAS RundumSchutz?
 
LG
Carsten
 

Carsten Dreyer (46)


